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N e u b e k a n n t m a c h u n g
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes

Vom 20. April 2017

Aufgrund des Artikels 6 des Gesetzes zur Änderung des
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes und anderer
Gesetze vom 2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48) wird nachste-
hend der Wortlaut des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes in der nunmehr geltenden Fassung unter
Berücksichtigung 

der Bekanntmachung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl.
S. 41),

des Artikels 4 des Gesetzes vom 13. Mai 2009 (Nds. GVBl.
S. 191),

des Artikels 2 des Gesetzes vom 26. Mai 2011 (Nds. GVBl.
S. 130),

des Artikels 3 des Gesetzes vom 13. Oktober 2011 (Nds.
GVBl. S. 353),

des Artikels 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2011 (Nds.
GVBl. S. 471),

des Artikels 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl.
S. 279),

des Artikels 2 des Gesetzes vom 17. September 2015
(Nds. GVBl. S. 186) und

des Artikels 1 des Gesetzes vom 2. März 2017 (Nds. GVBl.
S. 48, 119)

bekannt gemacht.

Hannover, den 20. April 2017

Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport

P i s t o r i u s

Minister
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Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
in der Fassung vom 20. April 2017

E r s t e r  T e i l

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Kommunale Abgaben

(1) Die Kommunen sind berechtigt, nach Maßgabe dieses
Gesetzes kommunale Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)
zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesrecht etwas an-
deres bestimmt.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für Steuern, Gebühren und Bei-
träge, die von den Kommunen aufgrund anderer Gesetze erho-
ben werden, soweit diese keine Bestimmung treffen.

§ 2

Rechtsgrundlage für kommunale Abgaben

(1) 1Kommunale Abgaben dürfen nur aufgrund einer Sat-
zung erhoben werden. 2Die Satzung soll den Kreis der Abga-
benschuldner, den die Abgabe begründenden Tatbestand, den
Maßstab und den Satz der Abgabe sowie die Entstehung und
den Zeitpunkt der Fälligkeit der Schuld bestimmen. 3Liegt der
Beschlussfassung über Abgabensätze eine Berechnung der
voraussichtlichen Kosten zugrunde, mit der bezüglich einzelner
Kostenbestandteile versehentlich gegen Rechtsvorschriften ver-
stoßen wird, so ist dieser Mangel unbeachtlich, wenn dadurch
die Grenze einer rechtmäßigen Kostenvorausberechnung um
nicht mehr als 5 vom Hundert überschritten wird; daraus fol-
gende Kostenüberdeckungen sind auszugleichen.

(2) 1Satzungen können nur innerhalb der verfassungsrecht-
lichen Grenzen rückwirkend erlassen werden. 2Eine Satzung
kann insbesondere rückwirkend erlassen werden, wenn sie
ausdrücklich eine Satzung ohne Rücksicht auf deren Rechts-
wirksamkeit ersetzt, die eine gleiche oder gleichartige Abgabe
regelte. 3Die Rückwirkung kann bis zu dem Zeitpunkt ausge-
dehnt werden, zu dem die zu ersetzende Satzung in Kraft ge-
treten war oder in Kraft treten sollte. 4Durch die rückwirkend
erlassene Satzung darf die Gesamtheit der Abgabepflichtigen
nicht ungünstiger gestellt werden als nach der ersetzten Sat-
zung.

(3) Wird innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten einer
neuen Abgabensatzung eine Heranziehung, die aufgrund der
bisherigen Abgabensatzung ergangen und nicht unanfechtbar
geworden ist, durch eine Heranziehung aufgrund der neuen
Abgabensatzung ersetzt, so gilt die neue Heranziehung im
Sinne der Verjährungsvorschriften als im Zeitpunkt der frühe-
ren Heranziehung vorgenommen.

Z w e i t e r  T e i l

Die einzelnen Abgaben

§ 3

Steuern

(1) 1Die Gemeinden und Landkreise können Steuern erheben.
2Die Besteuerung desselben Steuergegenstandes durch eine
kreisangehörige Gemeinde und den Landkreis ist unzulässig.

(2) 1Vergnügungssteuer kann von Gemeinden, Jagdsteuer
von Landkreisen und kreisfreien Städten erhoben werden. 2Von
der Jagdsteuer ausgenommen bleibt die Ausübung der Jagd in
nicht verpachteten Eigenjagdbezirken des Bundes und des
Landes sowie auf Grundstücken, die diesen Bezirken angeglie-
dert worden sind.

(3) Die Erhebung einer Getränkesteuer sowie einer Schank-
erlaubnissteuer ist unzulässig.

(4) 1Gemeinden dürfen eine Steuer auf entgeltliche Über-
nachtungen in Beherbergungsbetrieben nicht erheben, wenn
sie einen Tourismusbeitrag nach § 9 oder einen Gästebeitrag
nach § 10 erheben. 2Die Kommunalaufsichtsbehörde kann in
begründeten Ausnahmefällen eine Ausnahme von dem Ver-
bot nach Satz 1 zulassen.

(5) 1Die Gemeinden und Landkreise sollen Steuern nur er-
heben, soweit ihre sonstigen Einnahmen zur Deckung der
Ausgaben nicht ausreichen. 2Dies gilt nicht für die Erhebung
der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer.

(6) 1Durch Satzung kann bestimmt werden, dass der Steuer-
pflichtige Vorauszahlungen auf die Steuer zu entrichten hat,
die er für den laufenden Veranlagungszeitraum voraussichtlich
schulden wird. 2In der Satzung ist zu bestimmen, wann die
Vorauszahlungen fällig werden.

§ 4

Verwaltungsgebühren

(1) Die Kommunen erheben im eigenen Wirkungskreis Ver-
waltungsgebühren als Gegenleistung für Amtshandlungen
und sonstige Verwaltungstätigkeiten, wenn die Beteiligten hier-
zu Anlass gegeben haben.

(2) Gebühren dürfen nicht erhoben werden für Amtshand-
lungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten

1. zu denen in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Be-
hörde im Lande, eine Behörde des Bundes oder die Behör-
de eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei
denn, dass die Gebühr Dritten auferlegt oder in sonstiger
Weise auf Dritte umgelegt werden kann,

2. zu denen Kirchen und andere Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts einschließ-
lich ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und
Stiftungen zur Durchführung von Zwecken im Sinne des
§ 54 der Abgabenordnung Anlass gegeben haben, es sei
denn, dass die Gebühr einem Dritten aufzuerlegen ist.

(3) Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilwei-
se abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse
besteht.

(4) 1Im Übrigen gelten die Vorschriften des Niedersächsi-
schen Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG) sinngemäß. 2§ 13
Abs. 1 Sätze 2 und 3 NVwKostG gilt auch für den Verkehr der
Gebietskörperschaften untereinander.

§ 5

Benutzungsgebühren

(1) 1Die Kommunen erheben als Gegenleistung für die Inan-
spruchnahme öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebüh-
ren, soweit nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird.
2Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Ein-
richtungen decken, jedoch nicht übersteigen. 3Die Kommunen
können niedrigere Gebühren erheben oder von Gebühren ab-
sehen, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht.

(2) 1Die Kosten der Einrichtungen sind nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. 2Der Gebührenberech-
nung kann ein Kalkulationszeitraum zugrunde gelegt werden,
der drei Jahre nicht übersteigen soll. 3Weichen am Ende des
Kalkulationszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten
Kosten ab, so ist die Kostenüberdeckung innerhalb der auf
ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen; eine Kos-
tenunterdeckung soll innerhalb dieses Zeitraums ausgegli-
chen werden. 4Zu den Kosten gehören auch die Gemeinkosten
einschließlich der anteiligen Kosten für die Hauptverwal-
tungsbeamtin oder den Hauptverwaltungsbeamten und die
Volksvertretung der Kommune, Entgelte für in Anspruch ge-
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nommene Fremdleistungen, Abschreibungen, die nach der
mutmaßlichen Nutzungsdauer oder Leistungsmenge gleich-
mäßig zu bemessen sind, sowie eine angemessene Verzinsung
des aufgewandten Kapitals. 5Bei der Verzinsung des Kapitals
bleiben die aus Beiträgen (insbesondere nach § 6) und aus Zu-
schüssen Dritter aufgebrachten Kapitalanteile außer Betracht,
sofern sie der öffentlichen Einrichtung zinslos zur Verfügung
stehen. 6Verkürzt sich die Nutzungsdauer eines Anlageguts, so
kann der Restbuchwert auf die verkürzte Restnutzungsdauer
verteilt werden; entfällt die Restnutzungsdauer, so kann der
Restbuchwert bei der Ermittlung der tatsächlichen Kosten
(Satz 3) als außerordentliche Abschreibung berücksichtigt wer-
den. 7Der Berechnung der Abschreibungen kann der Anschaf-
fungs- oder Herstellungswert oder der Wiederbeschaffungs-
zeitwert zugrunde gelegt werden.

(3) 1Die Gebühr ist nach Art und Umfang der Inanspruch-
nahme zu bemessen (Wirklichkeitsmaßstab). 2Wenn das schwie-
rig oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann ein Wahr-
scheinlichkeitsmaßstab gewählt werden, der nicht in einem
offensichtlichen Missverhältnis zu der Inanspruchnahme ste-
hen darf. 3Bei der Gebührenbemessung und bei der Festlegung
der Gebührensätze können soziale Gesichtspunkte, auch zu-
gunsten bestimmter Gruppen von Gebührenpflichtigen, be-
rücksichtigt werden. 4Dies gilt nicht für Einrichtungen mit An-
schluss- und Benutzungszwang und für die Straßenreinigung.

(4) Die Erhebung einer Grundgebühr neben der Gebühr
nach Absatz 3 Satz 1 oder 2 sowie die Erhebung einer Min-
destgebühr sind zulässig.

(5) 1Auf Gebühren können anteilig für einzelne Abschnitte
des Abrechnungszeitraums Abschlagzahlungen verlangt wer-
den. 2Diese sind entsprechend der Inanspruchnahme der Ein-
richtung im letzten oder vorletzten Abrechnungszeitraum,
hilfsweise nach der Inanspruchnahme der Einrichtung in ver-
gleichbaren Fällen, zu bemessen. 3Die Satzung kann für wie-
derkehrende Gebühren für grundstücksbezogene Einrichtun-
gen bestimmen, dass die Gebühr zu den Fälligkeitszeitpunk-
ten der Grundsteuer zu entrichten ist.

(6) 1Gebührenpflichtiger ist, wer die mit der öffentlichen
Einrichtung gebotene Leistung in Anspruch nimmt. 2Die Sat-
zung kann bei Gebühren für grundstücksbezogene Einrich-
tungen auch die Eigentümer oder sonst dinglich Nutzungs-
berechtigten von Grundstücken zu Gebührenpflichtigen be-
stimmen.

(7) Soweit die Umsätze von Einrichtungen der Umsatzsteuer
unterliegen, können die Kommunen die Umsatzsteuer den
Gebührenpflichtigen auferlegen.

(8) Wer für grundstücksbezogene Einrichtungen Benutzungs-
gebühren zu entrichten hat, ist berechtigt, in die Kostenrech-
nung und in die Gebührenkalkulation Einsicht zu nehmen.

§ 6

Beiträge

(1) 1Die Kommunen können zur Deckung ihres Aufwandes
für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung
und Erneuerung ihrer öffentlichen Einrichtungen Beiträge von
den Grundstückseigentümern erheben, denen die Möglichkeit
der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen be-
sondere wirtschaftliche Vorteile bietet, soweit nicht privatrecht-
liche Entgelte erhoben werden. 2Zum Aufwand rechnen auch
die Kosten, die einem Dritten, dessen sich die Kommune be-
dient, entstehen, soweit sie dem Dritten von der Kommune ge-
schuldet werden.

(2) Beiträge können auch für den Grunderwerb, die Freile-
gung und für nutzbare Teile einer Einrichtung erhoben wer-
den (Aufwandspaltung).

(3) 1Der Aufwand kann nach den tatsächlichen Aufwen-
dungen oder nach Einheitssätzen ermittelt werden. 2Die Ein-
heitssätze sind nach den Aufwendungen festzusetzen, die in
der Kommune üblicherweise durchschnittlich für vergleich-

bare Einrichtungen aufgebracht werden müssen. 3Zum Auf-
wand rechnen auch die vom Personal der Kommune für Maß-
nahmen nach Absatz 1 Satz 1 zu erbringenden Werk- und
Dienstleistungen. 4Der Aufwand umfasst auch den Wert, den
die von der Kommune für die Einrichtungen bereitgestellten
eigenen Grundstücke im Zeitpunkt der Bereitstellung haben.
5Bei leitungsgebundenen Einrichtungen kann der durch-
schnittliche Aufwand für die gesamte Einrichtung veranschlagt
und zugrunde gelegt werden; werden Beiträge für Teileinrich-
tungen erhoben, so ist der hierfür erforderliche Aufwand zu-
grunde zu legen. 6Der Aufwand, der erforderlich ist, um das
Grundstück eines Anschlussnehmers an Versorgungs- und
Abwasseranlagen anzuschließen, kann in die Kosten der Ein-
richtungen einbezogen werden. 7Es ist aber auch zulässig, ei-
nen besonderen Beitrag zu erheben.

(4) Der Aufwand kann auch für Abschnitte einer Einrich-
tung, wenn diese selbständig in Anspruch genommen werden
können, ermittelt werden.

(5) 1Die Beiträge sind nach den Vorteilen zu bemessen. 2Dabei
können Gruppen von Beitragspflichtigen mit annähernd glei-
chen Vorteilen zusammengefasst werden. 3Wird eine Beitrags-
satzung für mehrere gleichartige Einrichtungen erlassen und
kann der Beitragssatz für die einzelnen Einrichtungen in ihr
nicht festgelegt werden, so genügt es, wenn in der Satzung die
Maßnahmen, für die Beiträge erhoben werden, nach Art und
Umfang bezeichnet werden und der umzulegende Teil der Ge-
samtkosten bestimmt wird. 4Wenn die Einrichtungen erfah-
rungsgemäß auch von der Allgemeinheit oder von der Kom-
mune selbst in Anspruch genommen werden, bleibt bei der
Ermittlung des Beitrages ein dem besonderen Vorteil der All-
gemeinheit oder der Kommune entsprechender Teil des Auf-
wandes außer Ansatz. 5Zuschüsse Dritter sind, soweit der
Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst zur
Deckung dieses Betrages zu verwenden.

(6) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der bei-
tragsfähigen Maßnahme, in den Fällen des Absatzes 2 mit der
Beendigung der Teilmaßnahme und in den Fällen des Absat-
zes 4 mit der Beendigung des Abschnitts.

(7) 1Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene
Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der Durchfüh-
rung der Maßnahme begonnen worden ist. 2Die Vorausleis-
tung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen,
auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 3Ist
die Beitragspflicht sechs Jahre nach Bekanntgabe des Voraus-
leistungsbescheides noch nicht entstanden, so kann der Vor-
ausleistende die Vorausleistung zurückverlangen, wenn die
Einrichtung bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht benutzbar ist.
4Die Rückzahlungsschuld ist ab Erhebung der Vorausleistung
für jeden vollen Monat mit 0,5 vom Hundert zu verzinsen.
5Die Satzung kann Bestimmungen über die Ablösung des Bei-
trages im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht treffen.

(8) 1Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe
des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. 2Ist
das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle
des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 3Ist
das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach
Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuch belastet, so ist der Inhaber dieses Rechts anstelle
des Eigentümers beitragspflichtig. 4Mehrere Beitragspflichtige
haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(9) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grund-
stück, im Fall des Absatzes 8 Satz 2 auf dem Erbbaurecht, im
Fall des Absatzes 8 Satz 3 auf dem dinglichen Nutzungsrecht
und im Fall des Absatzes 8 Satz 4 Halbsatz 2 auf dem Woh-
nungs- oder Teileigentum.

(10) Die Vorausleistungs- und Beitragspflichtigen sind be-
rechtigt, die Beitragskalkulation und die Aufwandsermittlung
einzusehen.
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§ 6 a

Beiträge für leitungsgebundene Einrichtungen

(1) Die Beitragspflicht für eine öffentliche Abwasseranlage
entsteht in den Fällen des § 96 Abs. 6 Satz 3 des Niedersächsi-
schen Wassergesetzes, wenn der Nutzungsberechtigte zum
Anschluss des Grundstücks an die Abwasseranlage und zu de-
ren Benutzung verpflichtet werden kann oder der Anschluss
hergestellt ist.

(2) 1Werden Grundstücke landwirtschaftlich genutzt, so kann
der Beitrag für leitungsgebundene Einrichtungen so lange ge-
stundet werden, wie das Grundstück zur Erhaltung der Wirt-
schaftlichkeit des Betriebes genutzt werden muss. 2Satz 1 gilt
auch für Fälle der Nutzungsüberlassung und Betriebsübergabe
an Angehörige. 3Ist ein landwirtschaftlich genutztes Grund-
stück mit einem Wohngebäude bebaut, so ist der Teil des ge-
schuldeten Beitrages, der auf die Wohnnutzung entfällt, von
der Stundung ausgenommen.

(3) 1Der Beitrag für leitungsgebundene Einrichtungen kann
gestundet werden

1. für bebaute Grundstücke, auf denen ausschließlich der
Beitragspflichtige oder seine Angehörigen allein oder in
Haushaltsgemeinschaften mit weiteren Personen wohnen,
hinsichtlich der Grundstücksteile, die nicht mit Gebäuden
bebaut sind und deren grundbuchmäßige Abschreibung
nach baurechtlichen Vorschriften ohne Übernahme einer
Baulast zulässig wäre,

2. für nicht mit Gebäuden bebaute Grundstücke, die an
Grundstücke nach Nummer 1 angrenzen, wenn und solan-
ge sie als Hausgarten oder gebäudebezogene Grün- und
Wegefläche

a) vom Beitragspflichtigen oder seinen Angehörigen selbst
genutzt werden und diese Nutzung keine gewerbliche
ist,

b) von Dritten unentgeltlich oder gegen ein Entgelt ge-
nutzt werden, das weniger als die Hälfte des ortsübli-
chen Preises beträgt,

soweit und solange die bauliche Nutzung der Grundstücke
nach den Nummern 1 und 2 insgesamt erheblich hinter der
bei der Beitragsbemessung vorausgesetzten baulichen Nutz-
barkeit zurückbleibt. 2Der Beitrag darf nur hinsichtlich des
Anteiles gestundet werden, der der Unternutzung entspricht.
3Im Stundungsbescheid sind die Grundstücksteile nach Satz 1
Nr. 1 oder Grundstücke nach Satz 1 Nr. 2 zu bezeichnen, auf
die sich die Stundung bezieht. 4Eine Stundung nach Satz 1
wird nicht gewährt, wenn das Maß der Unternutzung im Gel-
tungsbereich der Beitragssatzung üblich ist.

(4) Der Beitrag für leitungsgebundene Einrichtungen kann
für unbebaute Grundstücke gestundet werden, solange sie zu
wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen nicht veräußert wer-
den können.

(5) 1In den Fällen der Absätze 2 bis 4 soll auf die Erhebung
von Stundungszinsen verzichtet werden. 2Soll die Stundung
über einen Zeitraum von vier Jahren hinaus gewährt werden,
so hat der Beitragsschuldner nachzuweisen, dass der Beitrags-
anspruch durch eine aufschiebend bedingte Sicherungshypo-
thek oder in anderer Weise gemäß § 241 der Abgabenordnung
gesichert ist.

(6) Die Befugnis, gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit
den dort genannten Vorschriften der Abgabenordnung in wei-
teren Fällen Beiträge zu stunden, bleibt unberührt.

§ 6 b

Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen

(1) 1Die Gemeinden können zur Deckung des jährlichen In-
vestitionsaufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erwei-
terung, Verbesserung und Erneuerung von Verkehrsanlagen

wiederkehrende Beiträge von den Grundstückseigentümern
erheben. 2Beitragspflichtig sind diejenigen Grundstückseigen-
tümer in einem nach Absatz 2 bestimmten Gemeindegebiet,
denen die Gesamtheit der Verkehrsanlagen die Zufahrt oder
den Zugang zu ihren Grundstücken ermöglicht. 3Für Investiti-
onsaufwand, für den wiederkehrende Beiträge nach Satz 1 er-
hoben werden, kann ein Beitrag nach § 6 nicht erhoben
werden.

(2) 1Die Gemeinde bestimmt durch Satzung unter Beach-
tung ihrer tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten die Gesamt-
heit der Verkehrsanlagen im Gemeindegebiet, die eine ein-
heitliche öffentliche Einrichtung bilden, für die wiederkeh-
rende Beiträge erhoben werden. 2Ist das gesamte Gemeindege-
biet ein zusammenhängendes Gebiet, so kann die Gemeinde
durch Satzung bestimmen, dass sämtliche Verkehrsanlagen
im Gemeindegebiet eine einzige einheitliche öffentliche Ein-
richtung bilden.

(3) Der Ermittlung des Beitragssatzes kann anstelle des tat-
sächlichen jährlichen Investitionsaufwandes der Durchschnitt
des im Zeitraum von bis zu fünf Jahren zu erwartenden jährli-
chen Investitionsaufwandes zugrunde gelegt werden.

(4) Weicht nach Ablauf eines mehrjährigen Kalkulations-
zeitraums (Absatz 3) der tatsächliche Investitionsaufwand von
dem erwarteten Investitionsaufwand ab, so ist der Beitragssatz
nachträglich oder für den folgenden Kalkulationszeitraum so
anzupassen, dass Kostenüberdeckungen ausgeglichen und
Kostenunterdeckungen abgebaut werden.

(5) 1Bei der Ermittlung des Beitragssatzes bleiben ein dem
Vorteil der Allgemeinheit und ein dem Vorteil der Gemeinde
entsprechender Anteil des Investitionsaufwandes außer An-
satz. 2Die Anteile nach Satz 1 betragen insgesamt mindestens
20 Prozent des jährlichen Investitionsaufwandes. 3§ 6 Abs. 5
Satz 5 gilt entsprechend.

(6) 1Die Beitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf des
31. Dezember für das abgelaufene Jahr. 2Durch Satzung kann
bestimmt werden, dass der Beitragspflichtige Vorauszahlun-
gen auf den Beitrag zu entrichten hat, den er für den laufen-
den Veranlagungszeitraum voraussichtlich schulden wird.
3Durch Satzung ist zu bestimmen, wann die Vorauszahlungen
fällig werden.

(7) 1Die Gemeinden können in der Satzung bestimmen, dass
Grundstücke, für die in einem bestimmten Zeitraum 

1. Erschließungsbeiträge oder Ausbaubeiträge nach dem
Baugesetzbuch (§§ 127, 154 BauGB) erhoben wurden,

2. Beiträge nach § 6 erhoben wurden,

3. Kosten der erstmaligen Herstellung der Verkehrsanlage
aufgrund eines Vertrages zu entgelten waren oder 

4. eine Ablösung nach § 6 Abs. 7 Satz 5 erfolgt ist,

bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages nicht be-
rücksichtigt und deren Grundstückseigentümer nicht beitrags-
pflichtig werden. 2Der nach Satz 1 zu bestimmende Zeitraum
soll höchstens 20 Jahre seit der Entstehung des Beitragsan-
spruchs betragen; bei der Bestimmung des Zeitraums sollen
die übliche Nutzungsdauer der Verkehrsanlagen und der Um-
fang der damaligen Belastung berücksichtigt werden.

(8) 1Werden für eine Verkehrsanlage Beiträge nach § 6 oder
Ablösungsentgelte (§ 6 Abs. 7 Satz 5) erhoben, nachdem für
dieselbe Verkehrsanlage bereits wiederkehrende Beiträge er-
hoben worden sind, so sind die geleisteten wiederkehrenden
Beiträge auf den nächsten nach § 6 zu leistenden Beitrag an-
zurechnen. 2Durch Satzung ist der Umfang der Anrechnung
nach Satz 1 zu bestimmen; dabei ist die voraussichtliche Nut-
zungsdauer der Verkehrsanlage nach Durchführung der bei-
tragsfähigen Maßnahme nach § 6 Abs. 1 Satz 1 zu berücksich-
tigen. 3Wird nach dem Zeitpunkt der Umstellung voraussicht-
lich bis zum Ablauf des 20. Jahres nach der ersten Entstehung
des wiederkehrenden Beitrages kein neuer Beitrag nach § 6 er-
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hoben werden, so kann die Gemeinde durch Satzung bestim-
men, dass die wiederkehrenden Beiträge bis zum Ablauf
dieses Zeitraums weiter zu entrichten sind; Absatz 4 bleibt
unberührt.

 (9) Im Übrigen gilt § 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und 5 Sätze 1
und 2, Abs. 7 Sätze 2 bis 4 sowie Abs. 8 bis 10 entsprechend.

§ 7

Besondere Wegebeiträge

1Müssen Straßen und Wege, die nicht dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet sind, kostspieliger hergestellt oder ausgebaut
werden als dies sonst notwendig wäre, weil sie im Zusammen-
hang mit der Nutzung oder Ausbeutung von Grundstücken
oder im Zusammenhang mit einem gewerblichen Betrieb au-
ßergewöhnlich beansprucht werden, so kann die Kommune
zum Ersatz der Mehraufwendungen von den Eigentümern
dieser Grundstücke oder von den Unternehmern der gewerbli-
chen Betriebe besondere Wegebeiträge erheben. 2Die Beiträge
sind nach den Mehraufwendungen zu bemessen, die der Bei-
tragspflichtige verursacht. 3§ 6 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4, 6 und 7
ist entsprechend anzuwenden.

§ 8

Erstattung der Kosten
für Haus- und Grundstücksanschlüsse

1Die Kommunen können bestimmen, dass ihnen die Auf-
wendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung
und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung eines
Haus- oder Grundstücksanschlusses an Versorgungsleitungen
und Abwasseranlagen in der tatsächlich entstandenen Höhe
oder nach Einheitssätzen erstattet werden. 2Dies gilt unabhän-
gig davon, ob der Haus- oder Grundstücksanschluss durch
Satzung zum Bestandteil der öffentlichen Einrichtung be-
stimmt wurde. 3Sie können ferner bestimmen, dass Versorgungs-
und Abwasserleitungen, die nicht in der Mitte der Straße ver-
laufen, als in der Straßenmitte verlaufend gelten. 4Für den Er-
stattungsanspruch gelten die Vorschriften dieses Gesetzes ent-
sprechend.

§ 9

Tourismusbeiträge

(1) 1Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurort, Erho-
lungsort oder Küstenbadeort staatlich anerkannt sind, können
zur Deckung ihres Aufwandes für die Förderung des Touris-
mus sowie für Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbes-
serung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung
ihrer Einrichtungen, die dem Tourismus dienen, einen Touris-
musbeitrag erheben. 2Für die Aufwandsermittlung nach Satz 1
gilt § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 entsprechend. 3Zu den Kosten,
die in die Kalkulation einbezogen werden können, gehören die
erforderlichen Kosten, die bei einem Dritten entstehen, weil er
Aufgaben nach Satz 1 für die Gemeinde durchführt. 4Die Sät-
ze 1 bis 3 gelten entsprechend für Gemeinden, die nicht im
Sinne des Satzes 1 staatlich anerkannt sind, jedoch für den
Tourismus eine besondere Bedeutung haben, weil sich in der
Gemeinde

1. herausgehobene Sehenswürdigkeiten oder

2. besondere Sport- oder Freizeitangebote 

befinden und die Gemeinde den Tourismus fördernde Ein-
richtungen selbst vorhält, selbst betreibt, mitbetreibt oder mit-
trägt (sonstige Tourismusgemeinden).

(2) 1Beitragspflichtig sind alle selbständig tätigen Personen
und alle Unternehmen, denen durch den Tourismus unmittel-
bar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten
werden. 2Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche
Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihren
Wohnsitz oder Betriebssitz zu haben, vorübergehend dort er-
werbstätig sind.

(3) 1Beschließt der Rat, eine Tourismusbeitragssatzung zu
erlassen, so haben alle in der Gemeinde selbständig tätigen
Personen und Unternehmen der Gemeinde auf Verlangen die
zur Beurteilung ihrer Beitragspflicht und zur Schaffung der
Bemessungsgrundlagen für den Beitrag erforderlichen Aus-
künfte schon vor Erlass der Satzung zu erteilen. 2Für Personen
und Unternehmen nach Absatz 2 Satz 2 gilt dies, sobald sie in
der Gemeinde eine selbständige Tätigkeit aufgenommen ha-
ben.

(4) Die nach Absatz 1 Satz 1 oder 4 berechtigten Gemeinden
bestimmen durch Satzung die Gebiete, in denen sie einen
Tourismusbeitrag erheben, nach ihren örtlichen Verhältnis-
sen und entsprechend den besonderen wirtschaftlichen Vor-
teilen durch den Tourismus für die in der Gemeinde selbstän-
dig tätigen Personen und Unternehmen.

(5) Die Satzung kann die Erhebung von Vorausleistungen
bis zur voraussichtlichen Höhe des Tourismusbeitrages vorse-
hen.

(6) 1Der Beitrag kann neben Gebühren nach § 5 und Beiträ-
gen nach § 10 erhoben werden. 2Durch Satzung muss be-
stimmt werden, zu welchen Teilen der Gesamtaufwand aus
den einzelnen Abgabearten gedeckt werden soll. 3Soweit der
Beitrag nach Absatz 1 für die Förderung des Tourismus erho-
ben wird, muss die Satzung einen Kostenanteil der Gemeinde
(Anteil der Allgemeinheit) bestimmen, dessen Höhe 10 vom
Hundert betragen soll; die Gemeinde kann auf ihren Kosten-
anteil (Halbsatz 1) diejenigen Kosten anrechnen, die sie nicht
gemäß Satz 1 erhebt.

(7) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Ver-
ordnung zu bestimmen, welche natürlichen und hygienischen
Bedingungen sowie öffentlichen Einrichtungen für die staatli-
che Anerkennung als Kurort, Erholungsort oder Küstenbade-
ort vorhanden sein müssen, und das Anerkennungsverfahren
zu regeln.

(8) Diese Vorschrift gilt für eine Samtgemeinde entsprechend,
wenn eine Mitgliedsgemeinde einen Tourismusbeitrag nach
Absatz 1 Satz 1 oder 4 erheben kann und soweit die Aufgabe
nach Absatz 1 gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) von Mitglieds-
gemeinden auf die Samtgemeinde übertragen wurde.

§ 10

Gästebeiträge

(1) 1Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurort, Erho-
lungsort oder Küstenbadeort staatlich anerkannt sind, können
zur Deckung ihres Aufwandes 

1. für Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung,
Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung ihrer
Einrichtungen, die dem Tourismus dienen, 

2. für die zu Zwecken des Tourismus durchgeführten Veran-
staltungen sowie 

3. für die den beitragspflichtigen Personen (Absatz 2) einge-
räumte Möglichkeit, Verkehrsleistungen im öffentlichen
Personennahverkehr kostenlos in Anspruch zu nehmen,
auch wenn die Verkehrsleistungen im Rahmen eines über-
gemeindlichen Verkehrsverbunds angeboten werden, 

einen Gästebeitrag erheben. 2§ 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 3Mehrere Gemeinden, die die Voraussetzungen des
Satzes 1 erfüllen, können einen gemeinsamen Gästebeitrag er-
heben, dessen Ertrag den Gesamtaufwand für die in Satz 1 ge-
nannten Maßnahmen nicht übersteigen darf. 4Die Sätze 1 bis 3
gelten entsprechend für die Erhebung von Gästebeiträgen durch
sonstige Tourismusgemeinden (§ 9 Abs. 1 Satz 4) in dem von
ihnen bestimmten Erhebungsgebiet (Absatz 3).

(2) 1Beitragspflichtig sind die Personen, die in einem von
der staatlichen Anerkennung erfassten Gebiet Unterkunft
nehmen und dort weder eine alleinige Wohnung noch eine
Hauptwohnung im Sinne des Bundesmeldegesetzes haben
und denen die Möglichkeit
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1. zur Benutzung der Einrichtungen, die dem Tourismus die-
nen,

2. zur Teilnahme an den zu Zwecken des Tourismus durch-
geführten Veranstaltungen oder

3. zur kostenlosen Inanspruchnahme von Verkehrsleistun-
gen im öffentlichen Personennahverkehr

geboten wird. 2Der Gästebeitrag kann auch von Personen er-
hoben werden, die in der Gemeinde außerhalb der von der
staatlichen Anerkennung erfassten Gebiete zu Heil-, Kur- oder
Erholungszwecken Unterkunft nehmen. 3Er kann ferner erho-
ben werden von Personen, die in den dazu geschaffenen Ein-
richtungen zu Heil- oder Kurzwecken betreut werden oder
sich sonst zu Heil-, Kur- oder Erholungszwecken in einem von
der staatlichen Anerkennung erfassten Gebiet ohne Unter-
kunft zu nehmen aufhalten, sofern der jeweilige Personen-
kreis mit vertretbarem Verwaltungsaufwand erfasst werden
kann. 4Beitragspflichtig ist nicht, wer sich nur zur Berufsaus-
übung in der Gemeinde aufhält. 5Die Satzung kann aus wich-
tigen Gründen vollständige oder teilweise Befreiung von der
Beitragspflicht vorsehen. 6Die Sätze 1 und 3 gelten in sonsti-
gen Tourismusgemeinden (Absatz 1 Satz 4) für das nach Ab-
satz 3 festgelegte Erhebungsgebiet.

(3) Sonstige Tourismusgemeinden bestimmen durch Satzung
die Gebiete, in denen sie einen Gästebeitrag erheben, nach ih-
ren örtlichen Verhältnissen (Erhebungsgebiet).

(4) 1Personen, die im Erhebungsgebiet

1. andere Personen beherbergen,

2. anderen Personen Wohnraum zur vorübergehenden Nut-
zung überlassen oder

3. einen Campingplatz, Standplatz für Wohnwagen oder Wohn-
mobile, Wochenendplatz oder Bootsliegeplatz betreiben und
dort Plätze anderen Personen zur vorübergehenden Nut-
zung überlassen,

können durch die Satzung verpflichtet werden, der Gemeinde
diejenigen beitragspflichtigen Personen im Sinne der Num-
mern 1 bis 3, die bei ihnen gegen Entgelt oder Kostenerstat-
tung verweilen, zu melden. 2Sie können ferner verpflichtet
werden, den Gästebeitrag einzuziehen und an die Gemeinde
abzuliefern; sie haften insoweit für die rechtzeitige Einzie-
hung und vollständige Ablieferung des Gästebeitrages. 3Die in
den Sätzen 1 und 2 genannten Pflichten und die Haftung gel-
ten auch für Betreiber von Sanatorien, Kuranstalten und ähn-
lichen Einrichtungen in Bezug auf den Gästebeitrag von Per-
sonen, die diese Einrichtungen benutzen und weder in einem
von der staatlichen Anerkennung erfassten Gebiet noch im Er-
hebungsgebiet einer sonstigen Tourismusgemeinde eine allei-
nige Wohnung oder eine Hauptwohnung haben. 4Die in den
Sätzen 1 und 2 genannten Pflichten und die Haftung können
durch Satzung auferlegt werden

1. Reiseunternehmen, die von den Reiseteilnehmern ein Ent-
gelt erhalten, das den Gästebeitrag enthält, und

2. Reedereien und Betreibern von Fluglinien, die geschäfts-
mäßig Passagiere in die nach Absatz 1 Satz 1 anerkannten
Gemeinden oder in das Erhebungsgebiet einer sonstigen
Tourismusgemeinde befördern.

5In den Fällen, in denen Wohnungsgeber, Betreiber oder die
sonst durch Satzung Verpflichteten mit der Abwicklung der
Beherbergung, Nutzungsüberlassung oder Beförderung Dritte
beauftragen, die gewerbsmäßig derartige Abwicklungen über-
nehmen, können durch die Satzung auch den beauftragten
Dritten die in den Sätzen 1 und 2 genannten Pflichten und die
Haftung auferlegt werden.

(5) Absatz 1 gilt nicht für Gemeinden, in denen ein Kurbei-
trag aufgrund landesrechtlicher Vorschriften von einem ande-
ren Berechtigten erhoben wird.

(6) § 9 Abs. 6 und 8 gilt entsprechend.

D r i t t e r  T e i l

Verfahrensvorschriften

§ 11

Anwendung der Abgabenordnung

(1) Auf kommunale Abgaben sind die folgenden Bestim-
mungen der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend anzuwenden, soweit nicht dieses Gesetz
oder andere Bundes- oder Landesgesetze besondere Vorschrif-
ten enthalten:

1. Aus dem Ersten Teil (Einleitende Vorschriften)

a) über den Vorrang völkerrechtlicher Vereinbarungen § 2
Abs. 1,

b) über die steuerlichen Begriffsbestimmungen § 3 Abs. 1
und 5 Sätze 2, 3 und 5, §§ 4, 5 und 7 bis 15,

c) über steuerliche Nebenleistungen § 3 Abs. 4 mit der
Maßgabe, dass steuerliche Nebenleistungen die Kosten
im Sinne des § 89 sowie Verzögerungsgelder (§ 146
Abs. 2 b), Verspätungszuschläge (§ 152), Zuschläge
(§ 162 Abs. 4), Zinsen (§§ 233 bis 237) und Säumniszu-
schläge (§ 240) sind,

d) über das Steuergeheimnis und die Mitwirkungspflich-
ten §§ 30 a bis 31 b,

e) über die Haftungsbeschränkung für Amtsträger § 32.

2. Aus dem Zweiten Teil (Steuerschuldrecht)

a) über die Steuerpflichtigen §§ 33 bis 36,

b) über das Steuerschuldverhältnis §§ 37 bis 50,

c) über steuerbegünstigte Zwecke §§ 51 bis 68,

d) über die Haftung §§ 69 und 70, 71 ohne die Worte
„oder eine Steuerhehlerei“, §§ 73 bis 75 und 77.

3. Aus dem Dritten Teil (Allgemeine Verfahrensvorschriften)

a) über die Verfahrensgrundsätze §§ 78 bis 81, 82 Abs. 1
und 2, § 83 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass in den Fällen
des Satzes 2 die Vertretung der Körperschaft, der die
Abgabe zusteht, die Anordnung trifft, §§ 85 bis 87 a
Abs. 1 bis 5, § 88 Abs. 1 und 2, §§ 89 bis 93 Abs. 1 bis 6,
§§ 95, 96 Abs. 1 bis 7 Sätze 1 bis 4, §§ 97 bis 99, 101 bis
110, 111 Abs. 1 bis 3 und 5, §§ 112 bis 115, 117 Abs. 1, 2
und 4,

b) über die Verwaltungsakte §§ 118 bis 133; § 126 Abs. 2
und § 132 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Wor-
tes „finanzgerichtlichen“ jeweils das Wort „verwaltungs-
gerichtlichen“ tritt.

4. Aus dem Vierten Teil (Durchführung der Besteuerung)

a) über die Mitwirkungspflichten §§ 140, 145 bis 147,
148 und 149, § 150 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass in
Satz 2 an die Stelle der Worte „einer nach Absatz 6 er-
lassenen Rechtsverordnung“ die Worte „einer Satzung“
treten, Abs. 2 bis 5, §§ 151, 152 Abs. 1 bis 4, § 153 Abs. 1
und 2,

b) über das Festsetzungs- und Feststellungsverfahren §§ 155,
156 Abs. 2, § 157 Abs. 1 Sätze 1 und 2, Abs. 2, §§ 158
bis 160, 162, 163 Sätze 1 und 3, §§ 164, 165 Abs. 1 Sät-
ze 1 und 2 Nrn. 1 bis 3, Abs. 2 Sätze 1, 2 und 4, Abs. 3,
§§ 166 bis 168, § 170 Abs. 1 bis 3, § 171 Abs. 1 bis 3 a
Sätze 1 und 2, Satz 3 mit der Maßgabe, dass an die Stelle
der Angabe „§ 100 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3
Satz 1, § 101 der Finanzgerichtsordnung“ die Angabe
„§ 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1, Abs. 5
der Verwaltungsgerichtsordnung“ tritt, § 171 Abs. 4
und 6 bis 15, §§ 191, 192, und nur für kommunale
Steuern § 193 Abs. 1 ohne die Worte „und bei Steuer-
pflichtigen im Sinne des § 147 a“ und Abs. 2 sowie die
§§ 194, 195 Satz 1, §§ 196 bis 203.
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5. Aus dem Fünften Teil (Erhebungsverfahren)

a) über die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlö-
schen von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhält-
nis §§ 218, 219, 221 bis 223, 224 Abs. 2 und 3 Satz 3,
§§ 225 bis 232,

b) über die Verzinsung und die Säumniszuschläge §§ 233,
234 Abs. 1 und 2, § 235 Abs. 1 bis 3, § 236 Abs. 1 und 2,
Abs. 3 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Angabe
„§ 137 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung“ die Angabe
„§ 155 Abs. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung“ tritt,
Abs. 5, § 237 Abs. 1 und 2, Abs. 4 mit der Maßgabe, dass
an die Stelle der Worte „und 3 gelten“ das Wort „gilt“
tritt, Abs. 5, §§ 238 bis 240,

c) über die Sicherheitsleistung §§ 241 bis 248.

6. Aus dem Sechsten Teil (Vollstreckung)

a) über die Allgemeinen Vorschriften § 251 Abs. 2 und 3,
§ 254 Abs. 2,

b) über die Niederschlagung § 261.

(2) § 30 (Steuergeheimnis) gilt mit folgenden Maßgaben:

1. 1Die Vorschrift gilt nur für kommunale Steuern und Tou-
rismusbeiträge. 2Die bei der Verwaltung dieser Abgaben
erlangten Erkenntnisse dürfen auch offenbart und verwer-
tet werden, soweit sie der Durchführung eines anderen Ab-
gabenverfahrens dienen, das denselben Abgabepflichtigen
betrifft.

2. 1Bei der Hundesteuer darf in Schadensfällen Auskunft über
Namen und Anschrift der Hundehalter an Schadensbetei-
ligte gegeben werden, sofern ein rechtliches Interesse an
der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft ge-
macht wird und kein Grund zu der Annahme besteht, dass
das schutzwürdige Interesse des Hundehalters an der Ge-
heimhaltung überwiegt. 2Die übermittelnde Stelle hat den
Empfänger zu verpflichten, die Daten nur für die Zwecke
zu verarbeiten, zu denen sie ihm übermittelt wurden. 3Zur
Abwehr einer von einem Hund ausgehenden Gefahr für
die öffentliche Sicherheit dürfen Namen und Anschrift des
Hundehalters sowie die Hunderasse den zuständigen Be-
hörden übermittelt werden. 4Zur Erfüllung der Aufgaben
nach § 17 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über das
Halten von Hunden dürfen die Steuerdaten übermittelt
werden, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind.
5Zur Sicherung der Besteuerung dürfen bei Erwerb und
Veräußerung von Hunden sowie bei An- und Abmeldung
den zuständigen Behörden Namen und Anschrift der Be-
troffenen sowie der Zeitpunkt der Veränderung übermit-
telt werden. 6Die Betroffenen sind über die Mitteilung zu
unterrichten.

3. Die Entscheidung nach Absatz 4 Nr. 5 Buchst. c trifft die
Vertretung der Körperschaft, der die Abgabe zusteht.

(3) § 169 (Festsetzungsfrist) gilt mit den Maßgaben, dass

1. die Festsetzung eines Beitrages außer in den Fällen des § 169
Abs. 1 Satz 1 auch dann nicht mehr zulässig ist, wenn das
Entstehen der Vorteilslage mindestens 20 Jahre zurückliegt,

2. die Festsetzungsfrist nach § 169 Abs. 2 Satz 1 einheitlich
vier Jahre beträgt.

(4) Auf kommunale Abgaben ist ferner Artikel 97 §§ 1, 2,
8, 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 7 bis 9 und 11, § 10 a Abs. 3, §§ 11,
14, 15, 16 Abs. 1, 3 bis 6, § 25 des Einführungsgesetzes zur
Abgabenordnung in der jeweiligen Fassung entsprechend an-
zuwenden, soweit nicht dieses Gesetz oder andere Bundes-
oder Landesgesetze besondere Vorschriften enthalten.

(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend
für Verspätungszuschläge, Zinsen und Säumniszuschläge (ab-
gabenrechtliche Nebenleistungen).

(6) Bei der Anwendung der in den Absätzen 1 bis 3 genann-
ten Vorschriften treten jeweils an die Stelle

1. der Finanzbehörde oder des Finanzamtes die Körperschaft,
der die Abgabe zusteht,

2. des Wortes „Steuer(n)“ — allein oder in Wortzusammen-
setzungen — das Wort „Abgabe(n)“,

3. des Wortes „Besteuerung“ die Worte „Heranziehung zu Ab-
gaben“.

§ 12

Beauftragung und Mitteilungspflichten Dritter

(1) 1Die Kommunen können in der Satzung bestimmen, dass
von ihnen Dritte beauftragt werden können, die Berechnungs-
grundlagen zu ermitteln, die Abgaben zu berechnen, die Ab-
gabenbescheide auszufertigen und zu versenden sowie die
Abgaben entgegenzunehmen. 2Dies gilt nicht für Steuern und
Tourismusbeiträge. 3Der Dritte darf nur beauftragt werden,
wenn die ordnungsgemäße Erledigung und Prüfung nach den
für die Kommunen geltenden Vorschriften gewährleistet sind.
4Die Kommunen können sich zur Erledigung der in Satz 1 ge-
nannten Aufgaben auch der Datenverarbeitungsanlagen Drit-
ter bedienen. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Samt-
gemeinden, die nach § 98 Abs. 5 NKomVG die Abgaben für
ihre Mitgliedsgemeinden veranlagen und erheben.

(2) Die Kommunen können durch Satzung bestimmen, dass
Dritte, die in engen rechtlichen oder wirtschaftlichen Bezie-
hungen zu einem Sachverhalt stehen, an den die Abgabe-
pflicht anknüpft, anstelle der Beteiligten gegen Kostenerstat-
tung verpflichtet sind, ihnen die zur Abgabenfestsetzung oder
-erhebung erforderlichen Berechnungsgrundlagen mitzuteilen.

§ 13

Abgabenbescheide

(1) Festsetzung und Erhebung mehrerer Abgaben, die den-
selben Abgabepflichtigen betreffen, können in einem Bescheid
zusammengefasst werden.

(2) Ein Bescheid über Abgaben für einen bestimmten Zeit-
abschnitt kann bestimmen, dass er auch für künftige Zeitab-
schnitte gilt, solange sich die Berechnungsgrundlagen und der
Abgabenbetrag nicht ändern.

(3) Abgabenbescheide mit Dauerwirkung sind von Amts
wegen aufzuheben oder zu ändern, wenn die Abgabepflicht
entfällt oder sich die Höhe der Abgaben ändert.

§ 14

Öffentliche Bekanntmachung

1Für diejenigen Abgabenschuldner, bei denen die Abgaben-
berechnungsgrundlagen und der Abgabenbetrag auch für ei-
nen künftigen Zeitabschnitt unverändert bleiben, können die
Abgaben durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt wer-
den. 2Für die Abgabenschuldner treten mit dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein,
wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Abgabenbe-
scheid zugegangen wäre.

§ 15

Kleinbeträge, Abrundung, Festsetzung

(1) Es kann davon abgesehen werden, kommunale Abgaben
festzusetzen, zu erheben, nachzufordern oder zu erstatten,
wenn der Betrag niedriger als fünf Euro ist.

(2) Centbeträge können bei der Festsetzung von kommuna-
len Abgaben auf volle Euro abgerundet und bei der Erstattung
auf volle Euro aufgerundet werden.

(3) Kommunale Abgaben, die ratenweise erhoben werden,
können bei der Festsetzung so abgerundet werden, dass gleich
hohe Raten entstehen.
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V i e r t e r  T e i l

Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 16

Abgabenhinterziehung

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer

1. der Körperschaft, die die Abgabe festsetzt und erhebt, oder
einer anderen Behörde über Tatsachen, die für die Erhe-
bung oder Bemessung von Abgaben erheblich sind, unrich-
tige oder unvollständige Angaben macht oder

2. die Körperschaft, die die Abgabe festsetzt und erhebt, pflicht-
widrig über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen in Un-
kenntnis lässt

und dadurch Abgaben verkürzt oder nicht gerechtfertigte Ab-
gabenvorteile für sich oder einen anderen erlangt.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) § 370 Abs. 4, §§ 371 und 376 der Abgabenordnung in
der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend.

(4) Für das Strafverfahren gelten die §§ 385, 391, 393, 395
bis 398 und 407 der Abgabenordnung in der jeweils geltenden
Fassung entsprechend.

§ 17

— aufgehoben —

§ 18

Leichtfertige Abgabenverkürzung
und Abgabengefährdung

(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer als Abgabepflichtiger oder
bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Abgabepflichti-
gen eine der in § 16 Abs. 1 bezeichneten Taten leichtfertig be-
geht (leichtfertige Abgabenverkürzung). 2§ 370 Abs. 4 der Ab-
gabenordnung in der jeweils geltenden Fassung gilt entspre-
chend.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind,
oder

2. den Vorschriften einer Abgabensatzung zur Sicherung der
Abgabenerhebung, insbesondere zur Anmeldung und An-
zeige von Tatsachen, zur Führung von Aufzeichnungen
oder Nachweisen, zur Kennzeichnung oder Vorlegung von
Gegenständen oder zur Erhebung und Abführung von Ab-
gaben, soweit die Satzung auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist, zuwiderhandelt oder

3. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 die zur Beurteilung der Beitrags-
pflicht und zur Schaffung der Bemessungsgrundlagen für
den Tourismusbeitrag erforderlichen Auskünfte nicht in-
nerhalb der von der Gemeinde gesetzten Frist erteilt

und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht
gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen (Abgabengefähr-
dung).

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
10 000 Euro geahndet werden.

(4) Für das Bußgeldverfahren gelten außer den Vorschriften
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten § 378 Abs. 3, §§ 391,
393, 396, 397, 407 und 411 der Abgabenordnung in der je-
weils geltenden Fassung entsprechend.

§ 19

Einschränkung von Grundrechten

Die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und Frei-
heit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes) und der

Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgeset-
zes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.

F ü n f t e r  T e i l

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 20

Übergangsvorschrift

Satzungsregelungen, die den §§ 5, 9 und 10 dieses Gesetzes
in der ab dem 1. April 2017 geltenden Fassung nicht mehr
entsprechen, bleiben bis zum 31. Dezember 2017 wirksam,
sofern sie nicht geändert oder aufgehoben werden.

§ 21

Aufhebung von Rechtsvorschriften

(1) 1Die diesem Gesetz entgegenstehenden Vorschriften wer-
den aufgehoben. 2Insbesondere werden folgende Vorschriften
aufgehoben:

1. § 57 der Landgemeinde-Ordnung für das Fürstenthum
Schaumburg-Lippe vom 7. April 1870 (Nds. GVBl. Sb. III
S. 53),

2. das preußische Gesetz, betreffend die Erhebung von
Marktstandsgeld vom 26. April 1872 (Nds. GVBl. Sb. III
S. 46), geändert durch Artikel 79 Nr. 3 des Ersten Anpas-
sungsgesetzes vom 24. Juni 1970 (Nds. GVBl. S. 237),

3. die Artikel 51, 52, 54, 55 und 59 der Revidirten Gemeinde-
Ordnung für das Herzogthum Oldenburg vom 15. April
1873 (Nds. GVBl. Sb. III S. 44),

4. das preußische Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli
1893 (Nds. GVBl. Sb. III S. 46), geändert durch Artikel 79
Nr. 6 des Ersten Anpassungsgesetzes vom 24. Juni 1970
(Nds. GVBl. S. 237),

5. § 13 Nr. 4 des Gesetzes, betreffend Bauordnung für das
Herzogthum Braunschweig vom 13. März 1899 (Nds. GVBl.
Sb. III S. 66), geändert durch § 65 Abs. 1 Nr. 2 des Nieder-
sächsischen Nachbarrechtsgesetzes vom 31. März 1967
(Nds. GVBl. S. 91),

6. das preußische Kreis- und Provinzial-Abgabengesetz vom
23. April 1906 (Nds. GVBl. Sb. III S. 51), geändert durch
Artikel 79 Nr. 8 des Ersten Anpassungsgesetzes vom
24. Juni 1970 (Nds. GVBl. S. 237),

7. das preußische Gesetz zur Deklarierung des Kommunal-
abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (Gesetz-Samml. S. 152),
vom 24. Juli 1906 (Nds. GVBl. Sb. III S. 52),

8. das schaumburg-lippische Gesetz, betr. die Erhebung von
Gemeindeabgaben vom 11. April 1918 (Nds. GVBl. Sb. III
S. 54),

9. die Kreisordnung für den Freistaat Schaumburg-Lippe
vom 23. Januar 1923 (Nds. GVBl. Sb. II S. 113),

10. das preußische Gesetz zur Ergänzung der Abgabengesetze
vom 31. Juli 1923 (Nds. GVBl. Sb. II S. 119),

11. das braunschweigische Gemeindeabgabengesetz vom 5. No-
vember 1923 (Nds. GVBl. Sb. II S. 120),

12. § 20 und die in dessen Rahmen anzuwendenden §§ 7
bis 10 des braunschweigischen Verwaltungskostengeset-
zes vom 1. April 1924 (Nds. GVBl. Sb. II S. 70),

13. das Gesetz für den Freistaat Oldenburg, betreffend Erlass,
Stundung und Verzinsung von Abgaben und sonstigen
Geldleistungen vom 1. August 1925 (Nds. GVBl. Sb. II
S. 125),

14. das braunschweigische Gesetz zur Ergänzung der Abga-
bengesetze vom 4. April 1927 (Nds. GVBl. Sb. II S. 123),

15. die braunschweigische Verordnung zur Ausführung des
Gesetzes zur Ergänzung der Abgabengesetze vom 4. Mai
1927 (Nds. GVBl. Sb. II S. 123),
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16. die preußische Änderungsverordnung 1932 vom 8. April
1932 (Nds. GVBl. Sb. II S. 120),

17. das Steuersäumnisgesetz vom 24. Dezember 1934 (Nds.
GVBl. Sb. II S. 118), geändert durch Artikel 12 des Ersten
Anpassungsgesetzes vom 24. Juni 1970 (Nds. GVBl. S. 237),

18. das Preußische Finanzausgleichsgesetz vom 10. November
1938 (Nds. GVBl. Sb. II S. 120),

19. das braunschweigische Gesetz über den Finanz- und Las-
tenausgleich vom 2. Februar 1939 (Nds. GVBl. Sb. II S. 124),

20. die §§ 13, 15, 16, 41 und 43 des Oldenburgischen Finanz-
ausgleichsgesetzes vom 30. Juni 1943 (Nds. GVBl. Sb. II
S. 125), zuletzt geändert durch Artikel I § 1 Nr. 4 des
Fünften Gesetzes zur Verwaltungs- und Gebietsreform
vom 21. Juni 1972 (Nds. GVBl. S. 309),

21. § 16 des Verwaltungskostengesetzes vom 7. Mai 1962
(Nds. GVBl. S. 43),

22. § 32 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes zur Ordnung des Großrau-
mes Hannover vom 14. Dezember 1962 (Nds. GVBl. S. 235),

23. die §§ 41 und 43 des Niedersächsischen Finanzausgleichs-
gesetzes vom 20. Mai 1954 (Nds. GVBl. Sb. I S. 513), zu-
letzt geändert durch Artikel III des Gesetzes vom 11. Fe-
bruar 1970 (Nds. GVBl. S. 28).

(2) Soweit in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die
in Absatz 1 aufgehobenen Vorschriften verwiesen ist, treten
die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes oder die auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften an deren Stelle.

§ 22

— aufgehoben —

§ 23

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1973 in Kraft.*)

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der
ursprünglichen Fassung vom 8. Februar 1973 (Nds. GVBl. S. 41).
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt
sich aus den in den Bekanntmachungen vom 5. März 1986 (Nds. GVBl.
S. 79), vom 11. Februar 1992 (Nds. GVBl. S. 29) und vom 23. Januar
2007 (Nds. GVBl. S. 41) sowie den in der vorangestellten Bekannt-
machung näher bezeichneten Gesetzen.
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V e r o r d n u n g
zur Ausführung des kommunalen Haushaltsrechts

Vom 18. April 2017

Aufgrund

des § 111 Abs. 7 Satz 5 und des § 139 Abs. 2 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48), und

des § 147 Abs. 2 und des § 178 Abs. 1 und 2 NKomVG im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium 

wird verordnet:

Artikel 1

Verordnung
über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans

sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen
(Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

— KomHKVO —)

I n h a l t s ü b e r s i c h t

E r s t e r  A b s c h n i t t

Aufstellung des Haushaltsplans, Planungsgrundsätze

§ 1

Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt (§ 2),

2. dem Finanzhaushalt (§ 3),

3. den Teilhaushalten (§ 4) und 

4. dem Stellenplan (§ 5).

(2) 1Zum Haushaltsplan gehören als Anlagen

1. eine Übersicht über die ordentlichen und außerordent-
lichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen
Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
(Übersicht Ergebnishaushalt),

2. eine Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und
Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamt-
summen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht
Finanzhaushalt),

3. der Vorbericht (§ 6), 

4. das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt
werden muss,

5. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigun-
gen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig wer-
denden Auszahlungen, wobei für Auszahlungen, die in
den Jahren fällig werden, auf die sich die mittelfristige Er-
gebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, die vor-
aussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser
Jahre besonders dargestellt wird,

6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,

7. die letzte Bilanz sowie der letzte konsolidierte Gesamtab-
schluss,

8. die zuletzt aufgestellten Haushalts- oder Wirtschaftspläne
und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
für die Sonderrechnungen geführt werden,

9. die zuletzt aufgestellten Haushalts- oder Wirtschaftspläne
und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen An-
stalten der Kommune sowie der Unternehmen und Ein-
richtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die
Kommune mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, 

10. der Beteiligungsbericht (§ 151 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes — NKomVG —), wenn er nicht
bereits anderweitig veröffentlicht ist,

11. eine Übersicht über die Produktgruppen und

12. eine Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 4 Abs. 3).
2Der Beteiligungsbericht (Satz 1 Nr. 10) kann die Anlage nach
Satz 1 Nr. 9 ersetzen, wenn er dem Haushaltsplan beigefügt
wird und die wesentlichen Aussagen der Haushalts- oder Wirt-
schaftspläne und Jahresabschlüsse zur Wirtschaftslage und
zur voraussichtlichen Entwicklung der kommunalen Anstal-
ten, Unternehmen und Einrichtungen enthält.

(3) In den Ansatzspalten werden ausgewiesen

1. das Rechnungsergebnis des dem Vorjahr vorangehenden
Jahres,

2. die Ansätze des Vorjahres, ausgenommen die Verpflichtungs-
ermächtigungen, 

3. die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushalts-
plan aufgestellt wird, bei einem Haushaltsplan für zwei
Jahre die Ansätze nach Jahren getrennt, und

4. die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr nach Nummer 3
folgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung, gegliedert nach Jahren.

(4) Als planmäßige Haushaltsansätze gelten die Ansätze
nach Absatz 3 Nr. 3 in den Teilhaushalten. 

§ 2

Ergebnishaushalt

(1) Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und die
außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und die au-
ßerordentlichen Aufwendungen nachgewiesen.

(2) In den Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge
wie folgt aufgenommen und gegliedert

1. Steuern und ähnliche Abgaben,

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inves-
titionstätigkeit,

3. Auflösungserträge aus Sonderposten,

4. sonstige Transfererträge,

5. öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähn-
liche Entgelte für Investitionstätigkeit,

Erster Abschnitt: Aufstellung des Haushalts-
plans, Planungsgrundsätze

§§ 1 bis 16

Zweiter Abschnitt: Deckungsregeln §§ 17 bis 20

Dritter Abschnitt: Haushaltswirtschaftliche
Instrumente

§§ 21 und 22

Vierter Abschnitt: Dauernde Leistungsfähigkeit, 
Deckung von Fehlbeträgen

§§ 23 und 24

Fünfter Abschnitt: Weitere Vorschriften
für die Haushaltswirtschaft

§§ 25 bis 35

Sechster Abschnitt: Buchführung und Inventar §§ 36 bis 41

Siebenter Abschnitt: Zahlungsvorgänge,
Sicherheitsstandards

§§ 42 und 43

Achter Abschnitt: Nachweis und Bewertung des 
Vermögens und der Schulden

§§ 44 bis 49

Neunter Abschnitt: Jahresabschluss, konsoli-
dierter Gesamtabschluss

§§ 50 bis 59 

Zehnter Abschnitt: Schlussvorschriften §§ 60 bis 63
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6. privatrechtliche Entgelte,

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge,

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen, 

10. Bestandsveränderungen und

11. sonstige ordentliche Erträge.

(3) In den Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Auf-
wendungen wie folgt aufgenommen und gegliedert

1. Personalaufwendungen,

2. Versorgungsaufwendungen,

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,

4. Abschreibungen,

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,

6. Transferaufwendungen und 

7. sonstige ordentliche Aufwendungen.

(4) Der Ergebnishaushalt umfasst zudem

1. die außerordentlichen Erträge sowie 

2. die außerordentlichen Aufwendungen.

(5) Im Ergebnishaushalt werden für jedes Haushaltsjahr zu-
sätzlich ausgewiesen

1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der
Summe der ordentlichen Aufwendungen als ordentliches
Ergebnis,

2. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den au-
ßerordentlichen Aufwendungen, als außerordentliches Er-
gebnis und

3. der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außer-
ordentlichen Ergebnis als Jahresergebnis.

(6) Sind nach § 24 Abs. 2 und 3 Satz 3 Jahresfehlbeträge aus
Vorjahren zu decken, so wird unter dem geplanten Jahreser-
gebnis nach Absatz 5 Nr. 3 zusätzlich die Summe der noch zu
deckenden Jahresfehlbeträge angegeben.

§ 3

Finanzhaushalt

In den Finanzhaushalt werden mit folgender Gliederung
aufgenommen 

1. als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

a) Steuern und ähnliche Abgaben,

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für In-
vestitionstätigkeit,

c) sonstige Transfereinzahlungen,

d) öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträgen und ähn-
lichen Entgelten für Investitionstätigkeit,

e) privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit,

f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für In-
vestitionstätigkeit,

g) Zinsen und ähnliche Einzahlungen,

h) Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
Vermögensgegenstände und

i) sonstige haushaltswirksame Einzahlungen,

2. als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

a) Personalauszahlungen,

b) Versorgungsauszahlungen,

c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände,

d) Zinsen und ähnliche Auszahlungen,

e) Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit,
und

f) sonstige haushaltswirksame Auszahlungen,

3. der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit, 

4. als Einzahlungen für Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätig-
keit,

b) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit,

c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen,

d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermö-
gensanlagen und

e) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit,

5. als Auszahlungen für Investitionstätigkeit

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden,

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen,

c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-
vermögen,

d) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögens-
anlagen,

e) Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen und

f) Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit,

6. der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Inves-
titionstätigkeit,

7. die Summe der Salden nach den Nummern 3 und 6 als
Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,

8. als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

a) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 

b) Einzahlungen aus der Aufnahme innerer Darlehen,

9. als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

a) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 

b) Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen, 

10. der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit und

11. die Summe der Salden aus den Nummern 7 und 10 als
Finanzmittelveränderung.

§ 4

Teilhaushalte, Budgets

(1) 1Der Haushalt wird nach den Bedürfnissen der Kommu-
ne in Teilhaushalte gegliedert. 2Die Gliederung entspricht der
jeweiligen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produkt-
plan der Kommune ab. 3In den Teilhaushalten werden die ih-
nen zugeordneten Produkte abgebildet. 4Mehrere Produktbe-
reiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst oder
ein Produktbereich nach Produktgruppen auf mehrere Teil-
haushalte aufgeteilt werden. 5Notwendige Überleitungen zum
verbindlichen Produktrahmen (Absatz 2) werden in der Über-
sicht nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11 dargestellt. 6Die Teilhaus-
halte werden in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanz-
haushalt gegliedert. 7Die Verantwortung für einen Teilhaus-
halt soll der fachlich zuständigen Organisationseinheit ent-
sprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden. 

(2) Die Landesstatistikbehörde legt den Kontenrahmen und
den Produktrahmen sowie die dazu erforderlichen Zuord-
nungsvorschriften verbindlich fest und veröffentlicht die Re-
gelungen im Niedersächsischen Ministerialblatt. 
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(3) 1Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder
Produkte können ganz oder teilweise durch Haushaltsver-
merk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget),
jedoch nicht die durch einen Haushaltsvermerk zur Zweck-
bindung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 gebundenen Haushaltsmittel.
2Die Verantwortung für ein Budget wird der fachlich zuständi-
gen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsglie-
derung zugeordnet.

(4) 1Die Teilergebnishaushalte werden nach § 2 Abs. 1 bis 4
aufgestellt. 2Für jeden Teilergebnishaushalt wird ein Jahreser-
gebnis nach § 2 Abs. 5 dargestellt. 3Soweit Erträge und Auf-
wendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst wer-
den, werden entsprechende Ansätze in den jeweiligen Teil-
haushalt aufgenommen. 

(5) 1Die Teilfinanzhaushalte werden nach § 3 aufgestellt.
2Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit können jeweils in einer Summe angegeben wer-
den.

(6) 1In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere
Jahre erstrecken, und Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen oberhalb einer von der Kommune festgelegten
Wertgrenze einzeln dargestellt. 2Dabei werden die bisher be-
reitgestellten Haushaltsmittel und die Gesamtinvestitions-
summe sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folge-
jahre angegeben. 3Unbedeutende Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen können in einem Ansatz zusam-
mengefasst werden.

(7) In jedem Teilhaushalt werden die wesentlichen Produkte
mit den dazugehörenden Leistungen beschrieben und sollen
die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnah-
men sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. 

(8) Werden für einzelne Positionen der Teilergebnishaus-
halte oder der Teilfinanzhaushalte in den Ansatzspalten nach
§ 1 Abs. 3 keine Beträge ausgewiesen, so können sie in der
Darstellung insgesamt entfallen. 

§ 5

Stellenplan

(1) 1Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Be-
amtinnen und Beamten (Planstellen) und der weiteren nicht
nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus; die
Stellen der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst
sowie der Beschäftigten im Ausbildungsverhältnis sind im
Anhang zum Stellenplan nachrichtlich auszuweisen. 2Soweit
erforderlich, werden im Stellenplan die Amtsbezeichnungen
für Beamtinnen und Beamte festgesetzt. 3Stellen, die Einrich-
tungen zugeordnet sind, für die Sonderrechnungen geführt
werden, werden gesondert ausgewiesen. 4In einer Übersicht
zum Stellenplan wird die Aufteilung der Stellen auf die Teil-
haushalte dargestellt.

(2) 1Im Stellenplan wird ferner für die einzelnen Besol-
dungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das
Vorjahr sowie jeweils die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vor-
jahres besetzten Stellen angegeben. 2Wesentliche Abweichun-
gen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres werden erläu-
tert.

(3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im
Stellenplan ausgewiesene 

1. Planstellen mit Beamtinnen und Beamten einer niedrige-
ren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden;

2. freigewordene Planstellen des ersten Einstiegsamtes der
Laufbahngruppe 2 mit Beamtinnen und Beamten der Lauf-
bahngruppe 1 besetzt werden, deren Aufstieg in die Lauf-
bahngruppe 2 im folgenden Haushaltsjahr laufbahnrecht-
lich möglich und vom Dienstherrn beabsichtigt ist;

3. freigewordene Planstellen mit Personen besetzt werden,
die nicht in einem Beamtenverhältnis stehen, längstens je-
doch für die Dauer von fünf Jahren.

(4) 1Planstellen und andere Stellen werden als „künftig weg-
fallend“ dargestellt, soweit sie in den folgenden Haushaltsjah-
ren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. 2Sie werden
als „künftig umzuwandeln“ dargestellt, soweit sie in den fol-
genden Haushaltsjahren voraussichtlich in Planstellen oder
andere Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgelt-
gruppe oder Planstellen in andere Stellen umgewandelt wer-
den sollen.

§ 6

Vorbericht

1Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung
und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. 2Er enthält
eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraus-
sichtlichen Entwicklung. 3Insbesondere sollen dargestellt wer-
den

1. die Entwicklung

a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnli-
chen Abgaben,

b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umla-
gen, 

c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen
und allgemeinen Umlagen, 

d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein-
zahlungen und Auszahlungen, 

e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liqui-
ditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,

f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie

g) der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren
sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr
und in den drei folgenden Jahren,

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den
vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3
zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren
Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit
des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen
der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,

3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den
Zielvorgaben des Vorjahres, 

4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskon-
zeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maß-
nahmen im Haushaltsplan und 

5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommu-
ne aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu
schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

§ 7

Haushaltsplan für zwei Jahre

Werden in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei
Haushaltsjahre getroffen, so werden im Haushaltsplan die Er-
träge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlun-
gen und die Verpflichtungsermächtigungen für jedes der
beiden Haushaltsjahre getrennt veranschlagt. 

§ 8

Nachtragshaushaltsplan

(1) 1Der Nachtragshaushaltsplan enthält alle erheblichen
Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzah-
lungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstel-
lung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang
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stehenden wesentlichen Änderungen der Ziele und Kennzah-
len. 2Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen brauchen nicht
veranschlagt zu werden.

(2) Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge und
Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen bei Aufwen-
dungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung
von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen dienen, so werden diese Veränderungen der Auf-
wendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1
Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufgenommen. 

(3) 1Für Verpflichtungsermächtigungen gelten die Absätze 1
und 2 entsprechend. 2Die Auswirkungen auf die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung werden angegeben; die Über-
sicht nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 wird ergänzt.

§ 9

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

(1) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst
die in § 1 Abs. 3 Nrn. 2 bis 4 genannten Ansätze und wird in
den Haushaltsplan einbezogen.

(2) 1Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt
das Investitionsprogramm ein. 2Das Investitionsprogramm be-
steht aus den in § 1 Abs. 3 Nrn. 2 bis 4 genannten Ansätzen
und Erläuterungen der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
in den Teilfinanzhaushalten mit den im Planungszeitraum
vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen nach dem jeweiligen Jahresbedarf. 3Das Investitions-
programm soll im Hinblick auf § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG
gesondert darstellbar sein.

(3) Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristi-
gen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die zum Zeitpunkt
der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden, vom für Inneres
zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungs-
daten berücksichtigt werden. 

(4) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für
die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgegli-
chen sein.

(5) Die Kommunen sind für ihre Sondervermögen und
Treuhandvermögen von der Pflicht zur mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung freigestellt.

§ 10

Veranschlagung, Ansatzermittlung

(1) Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszah-
lungen werden in voller Höhe und getrennt voneinander ver-
anschlagt, soweit in dieser Verordnung nichts anderes be-
stimmt ist. 

(2) 1Die Erträge und Aufwendungen werden in ihrer voraus-
sichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr veranschlagt, dem sie
wirtschaftlich zuzurechnen sind. 2Die Einzahlungen und Aus-
zahlungen werden in Höhe der im Haushaltsjahr voraussicht-
lich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagt.
3Die Höhe eines Ansatzes wird sorgfältig geschätzt, soweit der
Betrag nicht errechenbar ist.  

(3) 1Für denselben Zweck sollen Erträge und Aufwendun-
gen sowie Ein- und Auszahlungen nicht an verschiedenen
Stellen veranschlagt werden. 2Wird ausnahmsweise anders
verfahren, so wird in Erläuterungen auf die Ansätze gegensei-
tig verwiesen. 

§ 11

Verpflichtungsermächtigungen

1Die Verpflichtungsermächtigungen werden in den Teil-
haushalten maßnahmenbezogen veranschlagt. 2Dabei wird
angegeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die
künftigen Jahre verteilen.

§ 12

Investitionen

(1) 1Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeu-
tung oberhalb einer von der Kommune festgelegten Wertgrenze
beschlossen werden, soll durch einen Wirtschaftlichkeitsver-
gleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten
die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt wer-
den. 2Vor Beginn einer Investition mit unerheblicher finan-
zieller Bedeutung bis zu der nach Satz 1 festgelegten Wert-
grenze muss eine Folgekostenberechnung vorgenommen wer-
den.

(2) 1Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für
Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Plä-
ne, Berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen
die Art der Ausführung, die gesamten Auszahlungen für die
Baumaßnahme, der Grunderwerb und die Einrichtung sowie
der voraussichtliche Jahresbedarf unter Angabe der finanziel-
len Beteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen er-
sichtlich sind. 2Den Unterlagen wird eine Berechnung der
nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen
Haushaltsbelastungen beigefügt.

(3) 1Ausnahmen von Absatz 2 sind für finanzwirtschaftlich
unerhebliche Vorhaben und für dringende Instandsetzungen
zulässig. 2Die Notwendigkeit einer Ausnahme wird in den Er-
läuterungen begründet. 

§ 13

Verfügungsmittel, Deckungsreserve

(1) Aufwendungen und entsprechende Auszahlungen der
ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen
Bürgermeisters und der Hauptverwaltungsbeamtin oder des
Hauptverwaltungsbeamten, die aus dienstlichem Anlass ent-
stehen und für die nicht an anderer Stelle Mittel veranschlagt
sind, können in angemessener Höhe als Verfügungsmittel ver-
anschlagt werden.

(2) Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Auf-
wendungen und entsprechender Auszahlungen können in an-
gemessener Höhe als Deckungsreserve veranschlagt werden.

(3) Die Ansätze nach den Absätzen 1 und 2 dürfen nicht
überschritten werden; sie sind nicht mit anderen Aufwendun-
gen und Auszahlungen deckungsfähig und dürfen nicht zeit-
lich übertragen werden.

§ 14

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Im Haushaltsplan werden nicht veranschlagt

1. durchlaufende Zahlungen, 

2. Zahlungen, die die Kommune aufgrund rechtlicher Vor-
schriften unmittelbar in den Haushalt eines anderen öf-
fentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat einschließlich
der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Zah-
lungsmittel,

3. Zahlungen, die die Kasse des endgültigen Trägers der Zah-
lungsverpflichtung oder eine andere Kasse, die unmittel-
bar mit dem endgültigen Träger der Zahlungsverpflich-
tung abrechnet, anstelle der Kommunalkasse annimmt oder
auszahlt, und

4. die Einzahlungen und Rückzahlungen aus der Aufnahme
von Liquiditätskrediten. 

§ 15

Weitere Vorschriften für die Veranschlagung

(1) Die Veranschlagung von Personalaufwendungen und
-auszahlungen richtet sich nach den im Haushaltsjahr voraus-
sichtlich besetzten Stellen. 
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(2) Die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen und die
entsprechenden Auszahlungen werden auf die Teilhaushalte
im Verhältnis der dort veranschlagten Personalaufwendungen
und -auszahlungen aufgeteilt.

(3) 1Interne Leistungen zwischen den Organisationseinhei-
ten einer Kommune sollen in angemessenem Umfang in den
Teilergebnishaushalten veranschlagt und verrechnet werden
(Innere Verrechnungen). 2Die sich aus Inneren Verrechnun-
gen ergebenden Erträge und Aufwendungen müssen sich ins-
gesamt ausgleichen.

(4) Aktivierungsfähige Eigenleistungen werden veranschlagt.

§ 16

Erläuterungen

Im Vorbericht oder im Haushaltsplan werden mindestens
erläutert

1. die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen
und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vor-
jahres erheblich abweichen,

2. neue Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, 

3. bei Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen,
die sich über mehrere Jahre erstrecken, in jedem folgenden
Haushaltsplan die bisherige Abwicklung, 

4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfül-
lung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hin-
aus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, und

5. die wesentlichen zweckgebundenen Erträge und Einzah-
lungen.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Deckungsregeln

§ 17

Gesamtdeckung

(1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist,
dienen

1. die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt
zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergeb-
nishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergeb-
nishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordent-
lichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und

2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des
Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlun-
gen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Aus-
zahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskre-
diten und zur Rückzahlung innerer Darlehen.

(2) 1Übersteigen die Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit einschließlich der Auszahlungen für die ordentliche
Tilgung von Investitionskrediten und die ordentliche Rück-
zahlung innerer Darlehen, so wird der übersteigende Betrag
zur Tilgung von Liquiditätskrediten eingesetzt. 2Davon ausge-
nommen ist der dauerhafte Bestand von Verbindlichkeiten
aus Liquiditätskrediten, der im Zeitraum der mittelfristigen
Ergebnis- und Finanzplanung oder darüber hinaus erforder-
lich ist, soweit die Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von
mehr als einem Jahr aufgenommen wurden.

(3) 1Ein nach Anwendung des Absatzes 2 verbleibender
übersteigender Betrag sowie Einzahlungen für Investitionstä-
tigkeit und Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen dienen insgesamt zur Deckung der
Auszahlungen für die Investitionstätigkeit. 2Die Einzahlungen
aus der Aufnahme von Investitionskrediten und inneren Dar-
lehen dürfen für die Deckung der Auszahlungen für die or-
dentliche Tilgung und die Rückzahlung von inneren Darlehen
nicht verwendet werden.

§ 18

Zweckbindung

(1) 1Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Auf-
wendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Ver-
pflichtung besteht. 2Wenn eine Beschränkung wegen des
sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbin-
dung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorge-
nommen werden. 3Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für
entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn
entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbind-
lich zugesagt worden sind. 4Es kann durch Haushaltsvermerk
bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haus-
haltsansätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei be-
stimmten Haushaltsansätzen führen müssen. 5Mehraufwen-
dungen nach Satz 3 gelten nicht als über- oder außerplanmä-
ßig.

(2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und
Auszahlungen entsprechend.

§ 19

Deckungsfähigkeit

(1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haus-
haltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungs-
fähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haus-
haltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können
für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden,
wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze
im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste und für
Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. 2Die gegenseiti-
ge Deckungsfähigkeit ist nicht zulässig zwischen Auszahlun-
gen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen für
Investitionstätigkeit oder für Finanzierungstätigkeit.

(4) 1Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugun-
sten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig
deckungsfähig erklärt werden. 2Mit der Inanspruchnahme wird
zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende
Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. 3Es kann
bei Ertragsansätzen in einem Budget durch Haushaltsvermerk
zusätzlich bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrer-
träge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirk-
same Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerheb-
liche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. 4Es wird
durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehr-
erträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge
nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herange-
zogen werden können.

(5) 1Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 kön-
nen die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen,
die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und
die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zulasten der
deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. 2Bei Haushalts-
resten kann entsprechend verfahren werden.

(6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten
nicht als überplanmäßig.

§ 20

Übertragbarkeit

(1) 1Die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investi-
tion oder Investitionsförderungsmaßnahme bleibt bis zur Ab-
wicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar,
wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnah-
me vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen
wird. 2Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte
Ermächtigungen.
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(2) 1Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit ver-
bundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind über-
tragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt
wird. 2Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwen-
dungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder
teilweise für übertragbar erklärt werden. 3Die übertragenen
Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss
des Haushaltsjahres verfügbar. 

(3) 1Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplan-
mäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Aus-
zahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr
folgenden Jahres verfügbar. 2Das Gleiche gilt für Ermächtigun-
gen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für über-
tragbar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem
Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen
Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch
genommen worden sind. 

(4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach
§ 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Auf-
wendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letz-
ten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. 

(5) 1Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszah-
lungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen wer-
den. 2Die Gründe für die Übertragung sind im Rechen-
schaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der
Kommune unwesentlichen Beträge können zusammengefasst
dargestellt und begründet werden. 3§ 45 bleibt unberührt.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Haushaltswirtschaftliche Instrumente

§ 21

Steuerung

(1) Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für
die Beurteilung ihrer Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähig-
keit bei der Aufgabenerfüllung setzt die Kommune nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen
Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und Leistungsrech-
nung und das Controlling mit einem unterjährigen Berichts-
wesen ein. 

(2) Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Pla-
nung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushalts gemacht
werden.

§ 22

Liquiditätsplanung

Die Kommune steuert ihre Zahlungsfähigkeit durch eine
Liquiditätsplanung.

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Dauernde Leistungsfähigkeit, Deckung von Fehlbeträgen

§ 23

Dauernde Leistungsfähigkeit

1Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wird in der
Regel nur anzunehmen sein, wenn

1. der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, 

2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgegli-
chen ist, 

3. Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen für Einrichtun-
gen und Eigenbetriebe sowie für kommunale Anstalten
und Eigen- sowie Beteiligungsgesellschaften entweder im
Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung oder aus den Rücklagen gedeckt werden können,

4. die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushalts-
jahre und die Deckung von Fehlbeträgen, soweit sie nicht
bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis-
und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vorn-
herein unrealistisch anzusehen ist und

5. in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist
und voraussichtlich ausgewiesen bleibt.

2Im Rahmen der Prüfung der dauernden Leistungsfähigkeit
kann der konsolidierte Gesamtabschluss berücksichtigt wer-
den.

§ 24

Deckung von Fehlbeträgen

(1) 1Ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird aus
der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebilde-
ten Rücklage gedeckt. 2Soweit dies nicht möglich ist, wird ein
Fehlbetrag mit einem Überschuss des außerordentlichen Er-
gebnisses oder aus der mit Überschüssen des außerordentli-
chen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt. 

(2) 1Kann ein Fehlbetrag nicht nach Absatz 1 gedeckt wer-
den, so wird er in der Bilanz vorgetragen. 2Die Deckung ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorzunehmen; sie soll jedoch
spätestens im sechsten Jahr nach der Feststellung des Fehlbe-
trages im Jahresabschluss erreicht werden.

(3) 1Ein Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses wird
aus der mit Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
gebildeten Rücklage gedeckt. 2Soweit dies nicht möglich ist,
wird ein Fehlbetrag mit einem Überschuss des ordentlichen
Ergebnisses oder aus der mit Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt, soweit diese nicht
zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses benötigt wird.
3Ist der Fehlbetrag so nicht auszugleichen, findet Absatz 2 ent-
sprechende Anwendung.

(4) Die Verrechnung von Überschüssen mit Sollfehlbeträ-
gen aus dem letzten kameralen Abschluss geht einer Deckung
von Fehlbeträgen nach Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2
vor.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Weitere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

§ 25

Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

(1) 1Die Erträge und Einzahlungen sind rechtzeitig und voll-
ständig zu erfassen. 2Forderungen sind geltend zu machen
und einzuziehen. 3Der Eingang ist zu überwachen.

(2) Haushaltsreste werden zu ihrer Bewirtschaftung in den
Haushaltsüberwachungslisten für das Folgejahr vorgetragen.

§ 26

Annahme und Vermittlung von Zuwendungen

(1) 1Abweichend von § 111 Abs. 7 Satz 3 NKomVG ent-
scheidet die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptver-
waltungsbeamte über die Annahme oder Vermittlung von
Zuwendungen mit einem Wert von bis zu 100 Euro. 2Zuwen-
dungen nach Satz 1 müssen in dem Bericht nach § 111 Abs. 7
Satz 4 NKomVG nicht angegeben werden. 3Zuwendungen
nach Satz 1 in Geld sind unter Angabe der Geberinnen und
Geber, der Höhe und der Zwecke zu dokumentieren.

(2) Die Vertretung kann dem Hauptausschuss die Entschei-
dung über die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen
mit einem Wert von über 100 Euro bis zu höchstens
2 000 Euro übertragen.

(3) Leistet eine Geberin oder ein Geber in einem Haushalts-
jahr mehrere Zuwendungen, deren Gesamtwert die Wertgrenze
nach Absatz 1 oder 2 überschreitet, so entscheidet vom Zeit-
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punkt der Überschreitung der Wertgrenze an das unter Zu-
grundelegung der Höhe des Gesamtwerts der Zuwendungen
zuständige Organ über die Annahme oder Vermittlung der
Zuwendungen.

(4) Die Vertretung kann sich die Entscheidung nach den
Absätzen 2 und 3 für bestimmte Gruppen von Zuwendungen
und im Einzelfall vorbehalten.

§ 27

Bewirtschaftung der Aufwendungen,
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

(1) 1Die Haushaltsansätze werden so bewirtschaftet, dass sie
für die im Haushaltsjahr anfallenden Aufwendungen und
Auszahlungen ausreichen. 2Sie dürfen erst dann in Anspruch
genommen werden, wenn die Erfüllung der Aufgaben es er-
fordert.

(2) 1Ermächtigungen zu Auszahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur in An-
spruch genommen werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig
bereitgestellt werden können. 2Dadurch darf die Finanzierung
anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt
werden. 3Vor Beginn einer Maßnahme nach § 12 Abs. 3 Satz 1
müssen die Unterlagen nach § 12 Abs. 2 vorliegen.

(3) 1Die Inanspruchnahme der haushaltsrechtlichen Er-
mächtigungen wird überwacht. 2Die bei den einzelnen Teil-
haushalten noch zur Verfügung stehenden Mittel müssen stets
erkennbar sein.

(4) Für Haushaltsreste gilt § 25 Abs. 2 entsprechend.

§ 28

Vergabe öffentlicher Aufträge

(1) Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und
Leistungen muss eine öffentliche Ausschreibung vorausge-
hen, wenn nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Um-
stände eine Ausnahme rechtfertigen.

(2) 1Der Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leis-
tungen erfolgt nach einheitlichen Richtlinien über das bei der
Vergabe einzuhaltende Verfahren, soweit die Vergabe nicht
durch Bundes- oder Landesrecht geregelt ist. 2Den Richtlinien
legt die Kommune die Grundsätze der Vergabe und die den
Verfahrensablauf bestimmenden Regelungen zugrunde, die
für die in den Anwendungsbereich des Niedersächsischen Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes fallenden Vergaben öffentlicher
Aufträge gelten.

§ 29

Rückzahlungen

(1) Die Rückzahlung zu viel eingegangener Erträge und Ein-
zahlungen wird bei den entsprechenden Buchungsstellen ab-
gesetzt. 

(2) 1Die Rückzahlung zu viel geleisteter Aufwendungen und
Auszahlungen wird bei den entsprechenden Buchungsstellen
abgesetzt. 2Entsprechendes gilt bei der Rückzahlung von Inves-
titionszuwendungen.

(3) Bei der Veranschlagung sind zu erwartende Rückzah-
lungen entsprechend den Absätzen 1 und 2 zu berücksichtigen.

§ 30

Geldanlagen

1Liquide Mittel, die nach der Liquiditätsplanung nicht sofort
benötigt werden, sollen sicher und ertragsorientiert angelegt
werden. 2Die Kommune soll die Sicherheitsanforderungen und
Ertragsgrundsätze regeln. 3Die Mittel müssen für ihre Zweck-
bestimmung rechtzeitig verfügbar sein. 4Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten für Anlagen des Finanzvermögens entsprechend.

§ 31

Berichtspflicht

Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungs-
beamte berichtet unverzüglich dem zuständigen Organ der
Kommune, wenn sich abzeichnet, dass sich

1. das Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaus-
halts wesentlich verschlechtern wird oder

2. die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme des Finanz-
haushalts wesentlich erhöhen werden.

§ 32

Haushaltswirtschaftliche Sperre 
1Wenn die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder

Aufwendungen und Auszahlungen oder die Erhaltung der Li-
quidität es erfordern, kann die Hauptverwaltungsbeamtin oder
der Hauptverwaltungsbeamte die Inanspruchnahme der Haus-
haltsermächtigungen ganz oder teilweise sperren. 2Eine haus-
haltswirtschaftliche Sperre darf nur nach einer Verbesserung
der Entwicklung aufgehoben werden. 3Die Vertretung wird
über eine haushaltswirtschaftliche Sperre und deren Aufhe-
bung unterrichtet. 

§ 33

Vorläufige Rechnungsvorgänge

(1) 1Eine Auszahlung darf nur dann als vorläufiger Rech-
nungsvorgang behandelt werden, wenn die Verpflichtung zur
Leistung feststeht und die Zuordnung zu haushaltswirksamen
Konten nicht oder noch nicht möglich ist. 2Die Deckung ist zu
gewährleisten.

(2) Eine Einzahlung darf nur dann als vorläufiger Rech-
nungsvorgang behandelt werden, wenn eine Zuordnung zu
haushaltswirksamen Konten nicht oder noch nicht möglich
ist.

§ 34

Stundung, Niederschlagung und Erlass

(1) 1Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden,
wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für
die Schuldnerin oder den Schuldner bedeuten würde und der
Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 2Die
Stundung darf in der Regel nur gegen angemessene Verzin-
sung gewährt werden. 

(2) 1Ansprüche dürfen befristet oder unbefristet niederge-
schlagen werden, wenn

1. feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird,
oder

2. die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des
Anspruchs stehen. 

2Niedergeschlagene Ansprüche sind bis zu ihrer Ausbuchung
im Rechnungswesen nachzuweisen. ³Unbefristet niedergeschla-
gene Ansprüche sollen spätestens fünf Jahre nach einer Wert-
berichtigung ausgebucht werden.

(3) 1Ansprüche dürfen ganz oder teilweise erlassen werden,
wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für die
Schuldnerin oder den Schuldner eine besondere Härte bedeu-
ten würde. 2Unter den gleichen Voraussetzungen können be-
reits entrichtete Beträge zurückgezahlt oder angerechnet wer-
den.

(4) Andere Rechtsvorschriften über Stundung, Niederschla-
gung und Erlass von Ansprüchen der Kommune bleiben un-
berührt.

§ 35

Kleinbeträge

Die Kommune kann davon absehen, Ansprüche in geringer
Höhe (Kleinbeträge) geltend zu machen, wenn feststeht, dass



Nds. GVBl. Nr. 7/2017, ausgegeben am 27. 4. 2017

137

die Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die Kos-
ten der Einziehung einschließlich der Festsetzung außer Ver-
hältnis zu dem Betrag stehen. 

S e c h s t e r  A b s c h n i t t

Buchführung und Inventar

§ 36

Aufgaben der Buchführung

(1) Die Buchführung dient 

1. der Dokumentation der einzelnen Finanzvorfälle,

2. der Aufstellung des Jahresabschlusses und der Durchfüh-
rung des Plan-Ist-Vergleichs (§ 54),

3. der Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln
unter den Gesichtspunkten der Rechtmäßigkeit, der Wirt-
schaftlichkeit und der Sparsamkeit und 

4. der Bereitstellung von Informationen über den Haushalts-
vollzug und für die künftige Haushaltsplanung. 

(2) Die Kommune führt zur Erfüllung der in Absatz 1 ge-
nannten Zwecke Bücher nach den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung, in denen

1. der Stand ihres Vermögens und ihrer Schulden, 

2. alle Vorgänge, die zu einer Änderung der Höhe oder der
Zusammensetzung des Vermögens und der Schulden füh-
ren,

3. Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszah-
lungen sowie

4. die sonstigen, nicht das Vermögen der Kommune berüh-
renden wirtschaftlichen Vorgänge, insbesondere durch-
laufende Zahlungen,

im Rechnungsstil der doppelten Buchführung aufgezeichnet
werden. 

(3) Rechtsvorschriften über weitergehende Buchführungs-
pflichten bleiben unberührt.

§ 37

Anforderungen an die Buchführung

(1) 1Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einer
oder einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener
Zeit einen Überblick über die Finanzvorfälle und über die
wirtschaftliche Lage der Kommune vermittelt. 2Die Finanz-
vorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung
verfolgen lassen.

(2) 1Die Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitge-
recht, geordnet und nachprüfbar vorgenommen werden. 2Die
dabei verwendeten Zeichen müssen eindeutig festgelegt sein.

(3) 1Eine Aufzeichnung darf nicht so verändert werden,
dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist.
2Veränderungen muss zu entnehmen sein, wann sie vorge-
nommen worden sind. 

(4) Für die eingerichteten Konten wird ein Kontenplan auf-
gestellt. 

(5) Erfolgt die Buchführung mittels elektronischer Daten-
verarbeitung, so muss sichergestellt werden, dass

1. nur Programme verwendet werden, die mit dem geltenden
Recht übereinstimmen, die für die Kommune zugänglich
dokumentiert und die durch sie zur Anwendung freigege-
ben sind,

2. in das elektronische Verfahren nicht unbefugt eingegriffen
werden kann, 

3. die gespeicherten Daten nicht verloren gehen und nicht
unbefugt verändert werden können,

4. die Buchungen bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen
der Aufzeichnungen jederzeit in angemessener Frist ausge-
druckt werden können, wobei § 41 Abs. 3 unberührt bleibt,

5. die Unterlagen, die für den Nachweis der ordnungsgemä-
ßen elektronischen Abwicklung der Buchungsvorgänge er-
forderlich sind, einschließlich der Dokumentation der
verwendeten Programme und eines Verzeichnisses über den
Aufbau der Datensätze, bis zum Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist der Aufzeichnungen verfügbar sind und jeder-
zeit in angemessener Frist lesbar gemacht werden können
und

6. Berichtigungen der Bücher protokolliert und die Protokolle
wie Belege aufbewahrt werden.

(6) Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrech-
nung werden in einem geschlossenen System geführt; die
Finanzrechnung wird dabei direkt bebucht.

(7) Die Kommune sorgt für die Sicherung des Buchungsver-
fahrens.

§ 38

Bücher, Belege

(1) 1Die Buchungen werden in zeitlicher Ordnung und in
sachlicher Ordnung nach dem Stand der Technik vorgenom-
men, dieses kann in einem Grundbuch und in einem Haupt-
buch geschehen. 2Die Buchführung kann durch das Führen
von Vor- und Nebenbüchern ergänzt werden. 3Die Ergebnisse
der Vorbücher werden mindestens vierteljährlich in die Buch-
führung übernommen. 4Für die Anlagenbuchhaltung wird ein
Nebenbuch geführt. 

(2) Die Buchung in zeitlicher Ordnung umfasst mindestens

1. eine eindeutige Belegnummer, 

2. den Buchungstag, 

3. einen Hinweis, der die Verbindung mit der Buchung in
sachlicher Ordnung herstellt, und 

4. den Betrag. 

(3) Die Buchung in sachlicher Ordnung wird auf den für die
Aufstellung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und
der Bilanz erforderlichen Sachkonten vorgenommen. 

(4) 1Buchungen müssen durch begründende Unterlagen be-
legt sein. 2Die Buchungsbelege müssen Hinweise enthalten,
die eine Verbindung zu den Eintragungen in den Büchern
nach Absatz 1 ermöglichen. 3Wird für die Erfassung und Bear-
beitung der begründenden Unterlagen ein elektronisches Ver-
fahren angewendet, so ist sicherzustellen, dass die Finanzvor-
fälle vollständig erfasst und übermittelt werden. 4Die elektro-
nischen Aufzeichnungen sind so zu sichern, dass sie vor Lö-
schung oder Veränderung geschützt sind. 5§ 37 Abs. 2 und 3
gilt entsprechend.

(5) Grundbuch, Hauptbuch, Vorbücher und weitere Bücher
können nach dem Stand der Technik im Verbund oder auch
als ein Buch geführt werden, wenn die zeitliche sowie sachli-
che Ordnung der Buchungen mit den erforderlichen Daten
übersichtlich dargestellt werden kann.

§ 39

Inventur, Inventar

(1) 1Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres nimmt die
Kommune

1. in sinngemäßer Anwendung des § 39 der Abgabenord-
nung die in ihrem wirtschaftlichen Eigentum stehenden
Vermögensgegenstände und

2. ihre Schulden und Rückstellungen

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur
vollständig auf und gibt dabei auch den Wert der einzelnen
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Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen an.
2Die Vermögensgegenstände werden, wenn nicht nach § 40
Abs. 1 verfahren wird, in der Regel durch eine körperliche Be-
standsaufnahme aufgenommen. 

(2) Forderungen und Schulden werden voneinander ge-
trennt durch eine Buchinventur (§ 40 Abs. 1 Satz 1) aufge-
nommen.

(3) Soweit Vorratsbestände bereits aus Lagern abgegeben
worden sind, gelten sie als verbraucht.

(4) Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Inventar
dokumentiert.

§ 40

Inventurvereinfachungen

(1) 1Auf eine körperliche Bestandsaufnahme zum Ab-
schlusstag kann, außer bei Vorräten, verzichtet werden, wenn
anhand vorhandener Verzeichnisse der Bestand an Vermö-
gensgegenständen nach Art, Menge und Wert festgestellt wer-
den kann (Buchinventur) und gesichert ist, dass das Inventar
die tatsächlichen Verhältnisse zutreffend darstellt. 2Auf eine
körperliche Bestandsaufnahme zum Abschlusstag kann au-
ßerdem verzichtet werden, wenn durch ein Fortschreibungs-
verfahren gesichert ist, dass der Bestand zum Abschlusstag
auch ohne körperliche Bestandsaufnahme festgestellt werden
kann (permanente Inventur). 3Die Feststellung des Bestandes
erfolgt in diesem Fall zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen
dem vorangehenden und dem neuen Abschlusstag. 4Die kör-
perliche Bestandsaufnahme kann sich aus sachlichen Grün-
den über mehrere Tage um den Abschlusstag herum er-
strecken; in diesem Fall sind die Bestandsgrößen auf den Ab-
schlusstag vor- oder zurückzurechnen.

(2) 1Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand an
Vermögensgegenständen nach Art, Menge und Wert auch
mithilfe mathematisch-statistischer Methoden aufgrund von
Stichproben oder durch andere geeignete Verfahren ermittelt
werden. 2Der Aussagewert dieser Ermittlung muss der tatsäch-
lichen Bestandsaufnahme gleichwertig sein und das Verfah-
ren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
entsprechen.

(3) Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, die für
höchstens 1 000 Euro ohne Umsatzsteuer angeschafft oder
hergestellt wurden, brauchen nicht aufgenommen zu werden.

§ 41

Aufbewahrung von Unterlagen

(1) 1Die Kommune bewahrt die Bücher, die Unterlagen über
die Inventur, die Jahresabschlüsse, die konsolidierten Gesamt-
abschlüsse, die zur Führung oder Aufstellung ergangenen An-
weisungen und Organisationsregelungen, die Buchungsbelege
und die begründenden Unterlagen sowie die Unterlagen über
den Zahlungsverkehr geordnet und sicher auf. 2Soweit be-
gründende Unterlagen nicht den Kassenanordnungen beige-
fügt sind, obliegt ihre Aufbewahrung den anordnenden
Stellen.

(2) 1Der Jahresabschluss und der konsolidierte Gesamtab-
schluss werden in ausgedruckter Form dauernd aufbewahrt.
2Bücher, Inventare, Belege sowie sonstige Unterlagen werden
zehn Jahre lang aufbewahrt. 3Die Frist beginnt am 1. Januar des
Jahres, das der Beschlussfassung der Vertretung über den Jah-
resabschluss oder über den konsolidierten Gesamtabschluss
folgt.

(3) 1Die Bücher, die Unterlagen über die Inventur, die Kas-
senanordnungen, die Buchungsbelege, die Unterlagen über
den Zahlungsverkehr sowie die sonstigen Unterlagen mit
Ausnahme der in Absatz 2 Satz 1 genannten können in digita-
ler Form aufbewahrt werden. 2Dabei und bei der Sicherung
der Bücher und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf

Datenträger oder Bildträger muss sichergestellt sein, dass der
Inhalt der Daten- oder Bildträger mit den Originalen überein-
stimmt, während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar
ist und jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist lesbar ge-
macht werden kann. 3Werden elektronische Verfahren, die
zur Speicherung von Büchern und Belegen genutzt werden,
geändert oder abgelöst, so muss die Auswertung der gespei-
cherten Daten innerhalb der Aufbewahrungsfristen durchgän-
gig gewährleistet bleiben. 4Andere Rechtsvorschriften über
die Aufbewahrung von Büchern und Unterlagen bleiben un-
berührt. 

(4) Die Unterlagen nach Absatz 2 oder die zu ihrer Siche-
rung verwendeten Daten- oder Bildträger sind sicher aufzube-
wahren und die Verantwortlichkeiten dafür sind schriftlich
festzulegen.

S i e b e n t e r  A b s c h n i t t

Zahlungsvorgänge, Sicherheitsstandards

§ 42

Zahlungsanweisung, Zahlungsabwicklung

(1) Zum Vorgang der Zahlungsanweisung gehören die Er-
stellung und die Erteilung der Kassenanordnungen und deren
Dokumentation.

(2) 1Zur Zahlungsabwicklung gehören

1. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von
Auszahlungen,

2. die Verwaltung der Zahlungsmittel und

3. das Mahnwesen.
2Jeder Zahlungsvorgang wird erfasst und in den Büchern do-
kumentiert. 3Die haushaltsunwirksamen Zahlungsmittel wer-
den gesondert erfasst. 

(3) 1Jeder Zahlungsanspruch und jede Zahlungsverpflich-
tung werden zu ihrer sachlichen und rechnerischen Feststel-
lung auf ihren Grund und ihre Höhe geprüft und festgestellt.
2Die Befugnis zur Feststellung sowie deren Inhalt und Umfang
werden schriftlich in einer Dienstanweisung geregelt.

(4) 1Die Befugnis, Kassenanordnungen zu erteilen, wird
schriftlich geregelt und im Einzelnen dokumentiert. 2Wer die
sachliche und rechnerische Richtigkeit feststellt, soll nicht
auch die Kassenanordnung erteilen.

(5) 1Zahlungsanweisung und Zahlungsabwicklung dürfen
nicht von denselben Beschäftigten ausgeführt werden. 2Be-
schäftigten, denen die Abwicklung von Zahlungen obliegt,
darf die Befugnis zur Feststellung der sachlichen und rechne-
rischen Richtigkeit übertragen werden, wenn und soweit der
zahlungsbegründende Sachverhalt nur von ihnen beurteilt
werden kann. 3Die Auszahlung wird dann von zwei Beschäf-
tigten vorgenommen.

(6) 1Die Zahlungsmittelkonten werden an jedem Buchungs-
tag mit den Bankkonten abgeglichen. 2Am Ende des Haus-
haltsjahres werden sie für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses abgeschlossen und es wird der Bestand an Zahlungsmit-
teln festgestellt.

(7) 1Die Zahlungsabwicklung wird mindestens einmal jähr-
lich unvermutet geprüft. 2Wird die Zahlungsabwicklung stän-
dig durch ein Rechnungsprüfungsamt überwacht, so kann
von einer unvermuteten Prüfung abgesehen werden.

§ 43

Sicherheitsstandards

(1) Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung
der Aufgaben der Zahlungsanweisung, der Buchführung und
der Zahlungsabwicklung, insbesondere dem Umgang mit
Zahlungsmitteln, erlässt die Kommune eine Dienstanweisung.
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(2) Die Dienstanweisung nach Absatz 1 enthält mindestens
Bestimmungen über

1. die Aufbau- und die Ablauforganisation mit Festlegungen
über

a) Verantwortlichkeiten,

b) Unterschriftsbefugnisse oder Befugnisse zur Verwen-
dung elektronischer Signaturen,

c) eine zentrale oder dezentrale Erledigung der Zahlungs-
abwicklung,

d) die Buchungsverfahren mit und ohne Zahlungsabwick-
lung und

e) das Mahn- und Vollstreckungsverfahren,

2. den Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung mit Fest-
legungen über

a) die Freigabe von Verfahren und

b) Berechtigungen im Verfahren,

3. die Verwaltung der Zahlungsmittel mit Festlegungen über

a) die Einrichtung von Bankkonten,

b) die notwendigen Unterschriften im Bankverkehr,

c) die Aufbewahrung, Beförderung und Entgegennahme
von Zahlungsmitteln,

d) die Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel,

e) die Aufnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten,

f) den Einsatz von Geldkarte, Debitkarte und Kreditkarte
und

g) den Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

und

4. innere und äußere Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere

a) Verbote, bestimmte Tätigkeiten in Personalunion aus-
zuüben,

b) Sicherheitseinrichtungen,

c) die Ausgestaltung der Aufsicht über Buchhaltung und
Zahlungsabwicklung,

d) regelmäßige und unvermutete Prüfungen,

e) die Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes und der
Kassenaufsicht an der Festlegung der Sicherheitsstan-
dards und 

f) die sichere Verwahrung und Verwaltung von Wertge-
genständen.

A c h t e r  A b s c h n i t t

Nachweis und Bewertung des Vermögens
und der Schulden

§ 44

Vollständigkeit des Nachweises,
Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote

(1) In der Bilanz werden das Vermögen, die Nettoposition,
die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsab-
grenzungsposten vollständig nachgewiesen.

(2) 1Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Pas-
sivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen
nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit Grund-
stückslasten verrechnet werden. 2Soweit ein unentgeltlicher
Vermögensübergang gesetzlich oder durch Vertrag bestimmt
ist, sind abweichend von Satz 1 die Vermögensabgänge gegen
das Basisreinvermögen und soweit erforderlich gegen die ent-
sprechenden Passivposten der Bilanz zu verrechnen.

(3) Soweit nicht durch Gesetz anders geregelt, darf für im-
materielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich er-
worben wurden, kein Aktivposten nachgewiesen werden. 

(4) 1Von der Kommune mit einer mehrjährigen Zweckbin-
dung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflich-
tung geleistete Investitionszuwendungen werden als imma-
terielle Vermögensgegenstände aktiviert. ²Sie werden planmä-
ßig über die Dauer der Zweckbindung oder über den Zeit-
raum, in dem die Gegenleistungsverpflichtung besteht, ab-
geschrieben.

(5) 1Empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare
Vermögensgegenstände werden als Sonderposten nachgewie-
sen; diese Sonderposten werden entsprechend der Nutzungs-
dauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. 2Empfangene
Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensge-
genstände werden auf der Passivseite in einer Rücklage nach-
gewiesen; liegt eine Zweckbindung nicht vor, so werden sie
direkt im Reinvermögen nachgewiesen. 3Die nach Satz 2
Halbsatz 1 nachgewiesene Rücklage ist durch Umwandlung in
Basisreinvermögen aufzulösen, wenn die Zweckbindung ent-
fällt. 4Für Beiträge und beitragsähnliche Entgelte für Investi-
tionen gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 5Bis zum Zeit-
punkt der Anschaffung oder Fertigstellung des Vermögensge-
genstandes sind empfangene Investitionszuwendungen sowie
empfangene Beiträge und beitragsähnliche Entgelte für ab-
nutzbare Vermögensgegenstände auf der Passivseite als erhal-
tene Anzahlungen auf Sonderposten nachzuweisen. 6Investi-
tionszuwendungen nach Satz 2 können als außerordentlicher
Ertrag ausgewiesen werden, wenn sonst ein Abbau von Fehl-
beträgen trotz Ausschöpfung aller Ertrags- und Sparmöglich-
keiten nicht möglich ist. 

(6) 1Ein unentgeltlicher Vermögenszugang ist, soweit erfor-
derlich, in entsprechender Anwendung von § 47 Abs. 2 und 3
mit dem rückindizierten Anschaffungs- oder Herstellungswert
zu bewerten und zu aktivieren. 2Der Bodenwertanteil für
Grundstücke kann höchstens mit einem Zeitwert nachgewie-
sen werden, der sich an dem für das Vorjahr des unentgeltli-
chen Vermögenszugangs geltenden Bodenrichtwert orientiert.
3Korrespondierend zum Aktivposten wird für abnutzbare Ver-
mögensgegenstände auf der Passivseite ein Sonderposten
nachgewiesen und entsprechend der Restnutzungsdauer des
Vermögensgegenstandes aufgelöst. 4Für nicht abnutzbare Ver-
mögensgegenstände gilt Absatz 5 Satz 2 entsprechend. 

§ 45

Rückstellungen

(1) Zu den Verpflichtungen, für die nach § 123 Abs. 2
NKomVG Rückstellungen gebildet werden, zählen insbeson-
dere

1. die Verpflichtungen zur Versorgung von Beamtinnen und
Beamten und ihrer Hinterbliebenen sowie weitere Ver-
sorgungsverpflichtungen für andere Personen (Pensions-
rückstellungen),

2. die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfängern sowie gegen-
über Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach dem
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst,

3. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und
ähnlichen Maßnahmen,

4. im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für In-
standhaltung, die in den folgenden drei Haushaltsjahren
nachgeholt werden,

5. die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,

6. die Sanierung von Altlasten, soweit ein Sanierungsbedarf
bekannt ist,

7. die in der Höhe unbestimmten Aufwendungen in künfti-
gen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Niedersäch-
sischen Gesetz über den Finanzausgleich aufgrund von
ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushalts-
jahres,
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8. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuer-
schuldverhältnissen,

9. Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen und
diesen wirtschaftlich gleichkommende Verpflichtungen
sowie Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren,
soweit eine Inanspruchnahme der Kommune zu erwarten
ist, und

10. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

(2) 1Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt,
der zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung voraussichtlich
benötigt wird. 2Rückstellungen dürfen nur insoweit abgezinst
werden, als die ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen ei-
nen Zinsanteil enthalten. ³Rückstellungen nach Absatz 1 Nr. 7
für Regions-, Kreis- und Samtgemeindeumlagen sind auf Grund-
lage der Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraums
im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berech-
nungszeitraums und des Umlagesatzes zu bilden.

(3) 1Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen
Bestimmungen werden mit ihrem im Teilwertverfahren zu er-
mittelnden Barwert als Rückstellung angesetzt; der Berech-
nung ist ein Zinssatz von fünf Prozent zugrunde zu legen.
2Änderungen der Pensionsrückstellungen aufgrund von Be-
soldungsanpassungen sind zu dem im Landesgesetz für die
Besoldungsanpassung bestimmten Zeitpunkt vorzunehmen. 

(4) Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Auf-
wendungen für Instandhaltung sind nur zulässig, wenn die
vorgesehenen Maßnahmen zum Abschlusstag einzeln be-
stimmt und wertmäßig beziffert sind. 

(5) 1Rückstellungen werden aufgelöst, wenn der Grund für
ihre Bildung entfallen ist. 2Sie werden herabgesetzt, wenn der
angesetzte Betrag in seiner Höhe zur Erfüllung der Leistungs-
verpflichtung nicht mehr erforderlich ist. 

§ 46

Bewertungsregeln

(1) Für die Bewertung der Vermögensgegenstände, der
Schulden und der Rückstellungen im Jahresabschluss gelten
die Absätze 2 bis 5.

(2) Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushalts-
jahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres über-
einstimmen.

(3) Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellun-
gen werden zum Abschlusstag einzeln bewertet.

(4) 1Es wird vorsichtig bewertet. 2Vorhersehbare Risiken und
Wertminderungen, einschließlich der aus unterlassener In-
standhaltung, soweit dafür nicht Rückstellungen gebildet
werden, die bis zum Abschlusstag entstanden sind, werden
berücksichtigt, selbst wenn diese erst nach dem Abschlusstag
bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt
werden. 3Risiken und Wertminderungen, für deren Verwirkli-
chung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffent-
lichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlich-
keit spricht, bleiben außer Betracht. 4Wertgewinne werden
nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlusstag realisiert sind.

(5) Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewand-
ten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. 

§ 47

Wertansätze für Vermögensgegenstände und Schulden

(1) Die Wertansätze nach § 124 Abs. 4 NKomVG für Vermö-
gensgegenstände und Schulden werden nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 7 gebildet. 

(2) 1Anschaffungswerte sind die Geldbeträge oder geldwer-
ten Leistungen, die aufgewendet werden, um einen Vermö-
gensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbe-

reiten Zustand zu versetzen, soweit die Geldbeträge oder geld-
werten Leistungen dem Vermögensgegenstand einzeln zuge-
ordnet werden können. 2Zu den Anschaffungswerten gehören
auch die Nebenkosten und die nachträglichen Anschaffungs-
werte. 3Minderungen des Anschaffungspreises werden abge-
setzt. 

(3) 1Herstellungswerte sind die Aufwendungen, die durch
den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von
Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes,
seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen
Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entste-
hen. 2Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten
und die Sonderkosten der Fertigung. 3Bei der Berechnung der
Herstellungswerte sollen auch angemessene Teile der notwen-
digen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsge-
meinkosten und des Werteverzehrs des Vermögens, soweit er
durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden.
4Herstellungswerte sind auch Aufwendungen für Maßnah-
men der Sanierung, Modernisierung oder Erneuerung am
kommunalen Vermögen, für welche die Kommune eine Zu-
wendung oder einen zinsvergünstigten Kredit von der Euro-
päischen Union, dem Bund, dem Land, einer anderen Kom-
mune oder einer Förderbank als Investitionshilfe erhält. 5Wer-
den bei der Herstellung, Erweiterung oder Verbesserung eines
Vermögensgegenstandes Eigenleistungen in Form von ehren-
amtlicher Tätigkeit erbracht, so dürfen sie als Herstellungs-
werte angesetzt werden. 6Für die Höhe des Ansatzes gilt § 124
Abs. 4 Satz 3 NKomVG entsprechend. 7In der gleichen Höhe
wird ein Sonderposten ausgewiesen; § 44 Abs. 5 Satz 1 Halb-
satz 2 und Satz 5 gilt entsprechend.

(4) 1Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Her-
stellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dür-
fen als Herstellungswerte angesetzt werden, soweit sie auf den
Zeitraum der Herstellung entfallen. 2Im Übrigen gehören Zin-
sen für Fremdkapital nicht zu den Herstellungswerten.

(5) 1Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs-
oder Herstellungswerte den Einzelwert von 1 000 Euro ohne
Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbständig genutzt
werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden als
geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Auf-
wand berücksichtigt. 2Für den Nachweis von beweglichen
Vermögensgegenständen in von der Kommune geführten Be-
trieben gewerblicher Art sind die steuerrechtlichen Regelun-
gen über den Vermögensnachweis vorrangig zu beachten.

(6) 1Bewegliche Vermögensgegenstände können als ein Ver-
mögensgegenstand aktiviert werden, wenn es sich um tech-
nisch oder wirtschaftlich zusammengehörige Gegenstände
handelt, die in ihrer Gesamtheit zusammen genutzt werden,
und wenn der Gesamtbetrag der Anschaffungs- oder Herstel-
lungswerte 1 000 Euro ohne Umsatzsteuer übersteigt. 2Dabei
ist nicht nach Erst-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffung zu
unterscheiden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei der Anwen-
dung des Festwertverfahrens (§ 48 Abs. 1).

(7) Schulden sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen
(§ 124 Abs. 4 Satz 6 NKomVG).

§ 48

Bewertungsvereinfachungen

(1) 1Für Vermögensgegenstände des Sachvermögens, die re-
gelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachran-
giger Bedeutung ist, können Festwerte ausgewiesen werden,
wenn der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner
Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.
2Es wird in der Regel innerhalb von fünf Jahren nach dem
Ausweisen des Festwertes in der Bilanz eine körperliche Be-
standsaufnahme durchgeführt. 

(2) Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermö-
gens, andere gleichartige oder annähernd gleichwertige beweg-
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liche Vermögensgegenstände können jeweils zu einer Gruppe
zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert
angesetzt werden.

(3) Für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstän-
de des Vorratsvermögens kann unterstellt werden, dass die
zuerst oder dass die zuletzt angeschafften oder hergestellten
Vermögensgegenstände zuerst oder in einer sonstigen be-
stimmten Folge verbraucht oder veräußert worden sind. 

§ 49

Abschreibungen

(1) 1Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermö-
gens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich be-
grenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungswerte
um planmäßige Abschreibungen vermindert. 2Satz 1 gilt nicht
für Vorräte. 3Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätz-
lich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermö-
gensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare
Abschreibung). 4Soweit Rechtsvorschriften es vorsehen, ist eine
planmäßige Abschreibung mit fallenden Beträgen (degressive
Abschreibung) oder nach Maßgabe der Leistungsabgabe (Leis-
tungsabschreibung) zulässig. 5Maßgeblich ist die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer. 

(2) 1Für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen gibt
das für Inneres zuständige Ministerium eine Abschreibungsta-
belle vor. 2Von dieser kann mit einer Begründung, die im An-
hang zum Jahresabschluss dokumentiert wird, abgewichen
werden. 3Wird durch eine aktivierungspflichtige Instandset-
zung des Vermögensgegenstandes eine Verlängerung der Nut-
zungsdauer erreicht, so wird die Restnutzungsdauer aufgrund
einer Schätzung neu bestimmt; entsprechend wird verfahren,
wenn infolge einer voraussichtlich dauernden Wertminde-
rung eine Verkürzung der Nutzungsdauer eintritt. 

(3) 1Der Abschreibungszeitraum beginnt in dem Monat, in
dem der Vermögensgegenstand angeschafft oder hergestellt
wurde. 2Bei der planmäßigen Abschreibung werden nur volle
Monate berücksichtigt.

(4) 1Tritt bei einem in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensgegenstand eine voraussichtlich andauernde Wertminde-
rung ein, so wird der Vermögensgegenstand mit dem tat-
sächlichen Wert angesetzt, der ihm am Abschlusstag zu-
kommt, und es wird in Höhe der Wertminderung eine außer-
planmäßige Abschreibung vorgenommen. 2Satz 1 gilt auch für
einen Vermögensgegenstand, dessen Nutzung nicht zeitlich
begrenzt ist. 3Bei Vermögensgegenständen nach Absatz 1 Satz 1,
deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die planmäßigen
Abschreibungen auf der Basis des verminderten Wertes fort-
geführt. 4Stellt sich in einem späteren Jahr heraus, dass die
Gründe für die höhere Abschreibung nicht mehr bestehen, so
wird der nicht mehr gerechtfertigte höhere Abschreibungsbe-
trag wieder zugeschrieben. 

(5) 1Bei Vermögensgegenständen, die nicht unter Absatz 1
Satz 1 fallen, werden Abschreibungen bis auf den Wert eines
Börsen- oder Marktpreises am Abschlusstag vorgenommen.
2Ist für einen Vermögensgegenstand ein Börsen- oder Markt-
preis nicht festzustellen und übersteigt dessen Anschaffungs-
oder Herstellungswert den Wert, der dem Vermögensgegen-
stand am Abschlusstag beizulegen ist, so wird auf den niedri-
geren Wert abgeschrieben. 3Bei Vermögensgegenständen des
Finanzvermögens, die dauerhaft der Aufgabenerfüllung der
Kommune dienen, ist abweichend von den Sätzen 1 und 2
spätestens dann eine außerplanmäßige Abschreibung auf den
zum Abschlusstag beizulegenden Wert vorzunehmen, wenn
an zwei nacheinander folgenden Abschlusstagen eine Minde-
rung von mehr als 25 Prozent zum fortgeführten Anschaffungs-
oder Herstellungswert festgestellt wurde. 4Absatz 4 Satz 4 gilt
entsprechend.

(6) Für Abschreibungen im Rahmen der Gebührenkalkulati-
on gelten die abgabenrechtlichen Vorschriften.

N e u n t e r  A b s c h n i t t

Jahresabschluss, konsolidierter Gesamtabschluss

§ 50

Grundsätze für die Gliederung

(1) 1Der Jahresabschluss und der konsolidierte Gesamtab-
schluss sollen in ihrem Aufbau, insbesondere hinsichtlich der
Gliederung der aufeinander folgenden Ergebnisrechnungen,
Finanzrechnungen und Bilanzen, dem Jahresabschluss und
dem Gesamtabschluss des Vorjahres entsprechen, soweit nicht
wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind.
2Abweichungen werden im Anhang angegeben und erläutert.

(2) 1In der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der
Bilanz wird zu jedem Posten der entsprechende Betrag des
vorhergehenden Haushaltsjahres in einer besonderen Spalte
angegeben. 2Sind die Beträge dem Grunde nach nicht ver-
gleichbar, so wird dies im Anhang angegeben und erläutert.
3Wird der Vorjahresbetrag angepasst, so wird dies im Anhang
angegeben und erläutert. 

(3) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuldenposi-
tion unter mehrere Posten der Bilanz, so wird die Mitzugehö-
rigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der
Ausweis erfolgt ist, vermerkt oder im Anhang angegeben,
wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen
Jahresabschlusses erforderlich ist. 

(4) 1Eine weitere Untergliederung der Posten im Rahmen
der vorgeschriebenen Gliederung ist zulässig. 2Neue Posten
dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem
vorgeschriebenen Posten abgedeckt wird. 3Die Ergänzung
wird im Anhang angegeben und erläutert.

(5) Ein vorgegebener Posten der Bilanz, der Ergebnisrech-
nung oder der Finanzrechnung, der keinen Betrag ausweist,
braucht nicht aufgeführt zu werden, es sei denn, dass im vor-
hergehenden Haushaltsjahr bei diesem Posten ein Betrag aus-
gewiesen wird.

§ 51

Rechnungsabgrenzungsposten

(1) 1Soweit Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet
wurden, Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen, werden sie auf der Aktivseite der Bilanz als Rech-
nungsabgrenzungsposten ausgewiesen. 2Ferner wird die als
Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlusstag
auszuweisende oder von den Vorräten offen abgesetzte An-
zahlungen als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausge-
wiesen.

(2) 1Ist der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher
als der Ausgabebetrag, so wird der Unterschiedsbetrag auf der
Aktivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten ausge-
wiesen. 2Der Unterschiedsbetrag wird durch planmäßige jähr-
liche Abschreibungen getilgt, die auf den gesamten Zinsbin-
dungszeitraum dieser Verbindlichkeit verteilt werden.

(3) Soweit Einnahmen, die vor dem Abschlusstag eingegan-
gen sind, Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar-
stellen, werden sie auf der Passivseite der Bilanz als Rech-
nungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

(4) Nicht im Haushaltsjahr verwendete zweckgebundene
Erträge werden auf der Passivseite der Bilanz als Rechnungs-
abgrenzungsposten ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine be-
stimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

§ 52

Ergebnisrechnung

(1) 1In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr
zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberge-
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stellt. 2Erträge und Aufwendungen dürfen nicht miteinander
verrechnet werden. 3Rückzahlungen nach § 29 Abs. 1 und 2
bleiben unberührt. 

(2) 1Die Ergebnisrechnung wird in Staffelform aufgestellt.
2Für die Gliederung gilt § 2 entsprechend. 

(3) 1Für die Teilergebnishaushalte (§ 4 Abs. 4) werden Teil-
ergebnisrechnungen entsprechend den Absätzen 1 und 2 auf-
gestellt. 2Die Teilergebnisrechnungen werden jeweils um Ist-
Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiesenen Leistungs-
und Kennzahlenangaben ergänzt.

§ 53

Finanzrechnung

(1) In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr ein-
gegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen wie
folgt ausgewiesen:

1. die Einzahlungen und Auszahlungen in der nach § 3 Nrn. 1
bis 10 vorgegebenen Gliederung und

2. der Finanzmittelbestand als Saldo aus dem Finanzmittel-
überschuss oder dem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo
aus Finanzierungstätigkeit.

(2) Die Finanzrechnung wird in Staffelform aufgestellt. 

(3) Für die Teilfinanzhaushalte nach § 4 werden Finanz-
rechnungen in entsprechender Anwendung der Absätze 1
und 2 aufgestellt.

§ 54 

Plan-Ist-Vergleich

Im Jahresabschluss werden die Erträge und Aufwendungen
sowie die Einzahlungen und Auszahlungen nach der Gliede-
rung ausgewiesen, die in den §§ 52 und 53 vorgegeben ist,
und den Haushaltsansätzen gegenübergestellt.

§ 55

Bilanz

(1) 1Die Bilanz wird in Kontoform aufgestellt. 2In der Bilanz
werden die in den Absätzen 2 bis 4 bezeichneten Posten in
der angegebenen Reihenfolge gesondert ausgewiesen. 3Für die
Veröffentlichung kann die Bilanz nach einem von dem für In-
neres zuständigen Ministerium vorgegebenen Muster zusam-
mengefasst werden.

(2) Die Aktivseite wird wie folgt gegliedert:

1. Immaterielles Vermögen

1.1 Konzessionen

1.2 Lizenzen

1.3 Ähnliche Rechte

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte an unbebauten Grundstücken

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
an bebauten Grundstücken

2.3 Infrastrukturvermögen

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

2.8 Vorräte

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

3. Finanzvermögen

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

3.2 Beteiligungen

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.4 Ausleihungen

3.5 Wertpapiere

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

3.8 Privatrechtliche Forderungen

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegen-
stände

4. Liquide Mittel

5. Aktive Rechnungsabgrenzung.

(3) Die Passivseite wird wie folgt gegliedert:

1. Nettoposition

1.1 Basisreinvermögen

1.1.1 Reinvermögen

1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minus-
betrag

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Er-
gebnisses

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen
Ergebnisses

1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht
abnutzbare Vermögensgegenstände

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen

1.2.5 Sonstige Rücklagen

1.3 Jahresergebnis 

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe
des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten
für Aufwendungen

1.4 Sonderposten

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

1.4.3 Gebührenausgleich 

1.4.4 Bewertungsausgleich

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

1.4.6 Sonstige Sonderposten

2. Schulden 

2.1 Geldschulden

2.1.1 Anleihen

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2.1.3 Liquiditätskredite

2.1.4 Sonstige Geldschulden

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäf-
ten

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2.4 Transferverbindlichkeiten

2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten
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2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen
für laufende Zwecke 

2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen
für Investitionen 

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

2.5.1 Durchlaufende Posten

2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 

2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer

2.5.3 Empfangene Anzahlungen

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche
Maßnahmen

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach-
sorge geschlossener Abfalldeponien

3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs
und von Steuerschuldverhältnissen

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen
Gerichtsverfahren

3.8 Andere Rückstellungen

4. Passive Rechnungsabgrenzung.

(4) 1Unter der Bilanz werden, soweit sie nicht auf der Pas-
sivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haus-
haltsjahre vermerkt, insbesondere Haushaltsreste, Bürgschaf-
ten, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Ver-
pflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen aus kredit-
ähnlichen Rechtsgeschäften. 2Ferner sind die über das Haus-
haltsjahr hinaus gestundeten Beträge auszuweisen. 3Jede Art
der Vorbelastung darf in einem Betrag zusammengefasst ange-
geben werden. 

§ 56

Anhang

(1) 1In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejeni-
gen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum
Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorge-
schrieben sind. 2Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des
Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahres-
ergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

(2) 1Im Anhang werden insbesondere angegeben und erläu-
tert:

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden,

3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge
und Aufwendungen,

4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdka-
pital in die Herstellungswerte,

5. Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige
Rückgriffsforderungen gegenüberstehen,

6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen
ergeben können,

7. Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermö-
gensübertragungen, und 

8. noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, getrennt nach den ein-
zelnen Jahren.

2In der Erläuterung ist der Einfluss der Abweichungen nach
Satz 1 Nr. 2 auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage ge-
sondert darzustellen.

§ 57

Rechenschaftsbericht, Angaben im Anhang

(1) 1Im Rechenschaftsbericht werden, den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirt-
schaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Kommune dar-
gestellt. 2Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschluss-
rechnungen vorgenommen. 3Der Rechenschaftsbericht soll auch

1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem
Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und

2. zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für
die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung

darstellen.

(2) 1In der Anlagenübersicht werden 

1. der Stand 

a) des immateriellen Vermögens, 

b) des Sachvermögens ohne Vorräte und ohne geringwertige
Vermögensgegenstände sowie 

c) des Finanzvermögens ohne Forderungen 

jeweils zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, 

2. die Zu- und Abgänge sowie 

3. die Zuschreibungen und Abschreibungen 

dargestellt. 2Die Gliederung der Anlagenübersicht richtet sich
nach der Bilanz.

(3) 1In der Schuldenübersicht werden die Schulden der
Kommune dargestellt. 2Es werden der Gesamtbetrag zu Be-
ginn und am Ende des Haushaltsjahres, gegliedert in Betrags-
angaben mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von über einem
bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren, angegeben. 3Die
Gliederung der Schuldenübersicht richtet sich nach der Bi-
lanz.

(4) 1In der Rückstellungsübersicht werden die Rückstellun-
gen der Kommune dargestellt. ²Es werden der Gesamtbetrag
zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres sowie die Zufüh-
rungen, Inanspruchnahmen, Herabsetzungen und Auflösun-
gen während des Haushaltsjahres angegeben. ³Die Gliederung
der Rückstellungsübersicht richtet sich nach der Bilanz.

(5) 1In der Forderungsübersicht werden die Forderungen
der Kommune dargestellt. 2Es wird jeweils der Gesamtbetrag
am Abschlusstag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in
Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu ei-
nem Jahr, von über einem bis fünf Jahren und von mehr als
fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlusstag
angegeben. 3Die Gliederung der Forderungsübersicht richtet
sich nach der Bilanz. 

§ 58

Abgabenrechtliche Nebenrechnungen

1Dem Anhang werden, soweit das abgabenrechtlich zur Be-
rücksichtigung von Abschreibungserlösen bei der Ermittlung
des beitragsfähigen Aufwandes erforderlich ist, Nebenrech-
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nungen zur Ermittlung und Verwendung der aus speziellen
Entgelten für die Inanspruchnahme leitungsgebundener Ein-
richtungen gedeckten Abschreibungen beigefügt. 2Fallen in ei-
nem Teilhaushalt oder in einem Budget wegen der nach
abgabenrechtlichen Vorschriften zulässigen Kalkulation von
Abschreibungen auf der Basis von Wiederbeschaffungszeit-
werten höhere Gebühreneinzahlungen an, als das nach der
Kalkulation von Abschreibungen nach Anschaffungs- oder
Herstellungswerten der Fall wäre, so werden die Unter-
schiedsbeträge in Nebenrechnungen dargestellt und diese
dem Anhang beigefügt. 

§ 59

Konsolidierungsbericht

(1) Der Konsolidierungsbericht umfasst

1. einen Gesamtüberblick, bestehend aus

a) einer Darstellung der wirtschaftlichen und finanziellen
Gesamtlage der Kommune und

b) den Mindestangaben, die für den Beteiligungsbericht
nach § 151 NKomVG vorgeschrieben sind, wenn nach
§ 128 Abs. 6 Satz 4 NKomVG der konsolidierte Gesamt-
abschluss den Beteiligungsbericht ersetzt;

2. Erläuterungen des konsolidierten Gesamtabschlusses, be-
stehend aus

a) Informationen zur Abgrenzung des Konsolidierungs-
kreises und zu den angewandten Konsolidierungsme-
thoden,

b) Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des konso-
lidierten Gesamtabschlusses und den Nebenrechnun-
gen sowie

c) Einzelangaben zur Zusammensetzung wesentlicher glo-
baler Jahresabschlusspositionen;

3. einen Ausblick auf die künftige Entwicklung, insbesondere

a) Angaben über Vorgänge von besonderer Bedeutung,
die nach dem Schluss der Konsolidierungsperiode ein-
getreten sind, und

b) Angaben über die erwartete Entwicklung wesentlicher
Rahmenbedingungen, insbesondere über die finanziel-
len und wirtschaftlichen Perspektiven und Risiken.

(2) Für die ergänzenden Angaben zum nicht konsolidierten
Beteiligungsbesitz gilt Absatz 1 Nr. 1 Buchst. b entsprechend.

(3) Soweit nach § 128 Abs. 4 Satz 4 NKomVG von der Auf-
stellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses abgesehen
wird, ist § 50 Abs. 1 nur hinsichtlich des Jahresabschlusses
anzuwenden und findet § 59 keine Anwendung.

Z e h n t e r  A b s c h n i t t

Schlussvorschriften

§ 60

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind

1. Abschreibungen:

die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von län-
gerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenstän-
den im Haushaltsjahr; 

2. Aktiva:

die Angaben zu Vermögensgegenständen in der Bilanz,
die die Mittelverwendung abbilden;

3. aktivierungsfähige Eigenleistungen:

die monetären Werte der von der Kommune selbst herge-
stellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabe-
nerledigung;

4. Aufwendungen:

die in Geld bewerteten Werteverzehre durch Verbrauch
oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme
von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

5. Ausgaben:

Auszahlungen sowie das Entstehen von Schulden und
Forderungsminderungen;

6. außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

Aufwendungen und Erträge, die auf unvorhersehbaren,
seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, ins-
besondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden
und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge
und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, je-
doch nicht außerplanmäßige Abschreibungen wegen un-
terlassener Instandhaltung und Erträge aus der Veräu-
ßerung von geringwertigen Vermögensgegenständen;

7. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im
Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine
aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar
sind;

8. Auszahlungen:

der Abfluss von Bar- und Buchgeld;

9. Barwert:

der durch Abzinsung errechnete gegenwärtige Wert einer
für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder Zah-
lungsreihe;

10. Baumaßnahme:

die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus
sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der
Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

11. Bestandsveränderungen:

die Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minder-
beständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträ-
gen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und
Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahresschluss
nicht übereinstimmen; 

12. Controlling:

ein unterstützendes Instrument für Führungs- und Ent-
scheidungsträgerinnen und -träger zur Steuerung und
Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Be-
reitstellung und Auswertung geeigneter Informationen,
insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen
gesetzter Ziele gesichert werden soll;

13. durchlaufende Zahlungen:

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder
ausgezahlt werden;

14. Einnahmen:

Einzahlungen sowie das Entstehen von Forderungen und
Schuldenminderungen;

15. Einzahlungen:

der Zufluss von Bar- und Buchgeld;

16. Erträge:

in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienst-
leistungen in einem Haushaltsjahr;

17. Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

18. Haftungsverhältnisse:

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungs-
verträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für
fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsge-
schäften;
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19. Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushalts-
jahr übertragen werden;

20. Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu An-
sätzen des Haushaltsplans;

21. Innere Darlehen:

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der
Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungs-
mittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

22. Investitionen:

die Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung
des Bestandes längerfristig dienender Güter des immateri-
ellen Vermögens und des Sach- und Finanzvermögens,
wobei geringwertige Vermögensgegenstände unberück-
sichtigt bleiben;

23. Investitionsförderungsmaßnahmen:

die Gewährung von 

a) Investitionszuwendungen an Dritte und an Sonder-
vermögen mit Sonderrechnung, wenn eine Aktivie-
rung nach § 44 Abs. 4 Satz 1 erfolgt, und 

b) Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitio-
nen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;

24. Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

25. Kassenanordnungen:

förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirt-
schaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Kommu-
nalkasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

26. Kennzahlen:

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte In-
dikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und
zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

27. Konsolidierung:

die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Kommu-
ne und der nach § 128 Abs. 4 NKomVG einzubeziehen-
den Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtab-
schluss;

28. Kosten:

der in Geld bewertete Werteverzehr durch Verbrauch
oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme
von Dienstleistungen zur Leistungserstellung in einer be-
stimmten Periode;

29. Kosten- und Leistungsrechnung:

ein Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und
nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck speziel-
ler Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kos-
tenträgern zugeordnet werden;

30. Kredit:

das unter der Verpflichtung zur Tilgung von Dritten oder
von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenomme-
ne Geldkapital als Deckungsmittel;

31. Leistungen:

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit,
die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

32. liquide Mittel:

flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Gutha-
ben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie
Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

33. Liquidität:

die Fähigkeit der Kommune, zu jeder Zeit ihren Zahlungs-
verpflichtungen termingerecht und vollständig nachzu-
kommen;

34. Liquiditätskredite:

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von
Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Verbind-
lichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit kei-
ne anderen Mittel zur Verfügung stehen;

35. Niederschlagung:

befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterver-
folgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den
Anspruch selbst;

36. Passiva:

die Angaben zu Finanzmitteln in der Bilanz, die die Mit-
telherkunft abbilden;

37. Produkt:

die Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen
Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für
andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch
verursachen;

38. Produktbereich:

die Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen
Gesichtspunkten;

39. Produktgruppe:

die Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen
Gesichtspunkten;

40. Rücklagen:

aufgrund von gesetzlichen Vorgaben ausgewiesene, für
bestimmte Zwecke separierte oder durch Überschüsse
aus der Ergebnisrechnung gebildete Anteile der Nettopo-
sition;

41. Teilwertverfahren:

die Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschafts-
gut, den eine Erwerberin oder ein Erwerber eines ganzen
Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamt-
kaufpreises ansetzen würde;

42. Tilgung:

a) ordentliche Tilgung:

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlen-
den Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedin-
gungen festgelegten Mindesthöhe,

b) außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Til-
gung einschließlich Umschuldung;

43. Transferaufwendungen:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleis-
tungsverpflichtung;

44. Transferauszahlungen:

der Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsver-
pflichtung;

45. Transfereinzahlungen:

der Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflich-
tung; 

46. Transfererträge:

der Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

47. überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächti-
gungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermäch-
tigungen aus Vorjahren übersteigen;
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48. verbundene Unternehmen und Einrichtungen:

Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 128 Abs. 4
NKomVG in den konsolidierten Gesamtabschluss einzu-
beziehen sind und unter beherrschendem Einfluss der
Kommune stehen; 

49. voraussichtlich andauernde Wertminderung:

eine Wertminderung, bei der der Wert eines Vermögens-
gegenstandes am Bilanzstichtag aufgrund wertmindern-
der Ereignisse oder Zustandsprüfungen bei abnutzbaren
Vermögensgegenständen des Sachvermögens mindestens
für die halbe Restnutzungsdauer mehr als 20 Prozent un-
ter dem planmäßig fortgeführten Anschaffungs- oder Her-
stellungswert und bei nicht abnutzbaren Vermögensge-
genständen des Sachvermögens mehr als 20 Prozent un-
ter dem Anschaffungs- oder Herstellungswert liegt;

50. wesentliche Produkte:

Produkte, die von finanzieller oder kommunalpolitischer
Bedeutung sind;

51. Zahlungsmittel:

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Konten von Kreditin-
stituten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditäts-
kredite;

52. Ziele:

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeit-
raum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben
beschrieben werden. 

§ 61

Erste Eröffnungsbilanz

(1) Für die Eröffnungsbilanz zu Beginn des ersten Haus-
haltsjahres nach den Regeln der kommunalen Doppik gelten
die Vorschriften zur Inventur, zum Inventar, zu Ansatz und
Bewertung des Vermögens und der Schulden und zur Bilanz
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6. 

(2) Bei der Inventur kann auf die Erfassung von bewegli-
chen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Her-
stellungswerte den Einzelwert von 5 000 Euro einschließlich
Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet werden.

(3) Die Erfassung von abgeschriebenen beweglichen Vermö-
gensgegenständen kann unterbleiben.

(4) Die Inventur darf abweichend von § 39 Abs. 1 vor dem
Eröffnungsstichtag durchgeführt werden, wenn durch eine
Fortschreibung gesichert ist, dass der Bestand zum Eröff-
nungsstichtag auch ohne weitere Inventur festgestellt werden
kann.

(5) Auf eine Aktivierung geleisteter Investitionszuweisun-
gen und -zuschüsse kann verzichtet werden.

(6) 1Der Bodenwertanteil für Grundstücke, die vor dem
Jahr 2000 entgeltlich erworben oder der Kommune unentgelt-
lich übertragen wurden, kann auch mit einem Zeitwert ange-
setzt werden, der sich an dem für das Jahr 2000 geltenden
Bodenrichtwert orientiert, wenn die Ermittlung von Anschaf-
fungswerten unvertretbar aufwändig wäre. ²Satz 1 gilt für die
ab dem Jahr 2000 unentgeltlich übertragenen Grundstücke
entsprechend.

§ 62

Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz

(1) 1Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse,
dass in der ersten Eröffnungsbilanz eine Bilanzposition zu Un-
recht nicht angesetzt oder mit einem unzutreffenden Wert
versehen worden ist, so wird, wenn es sich um einen wesent-
lichen Betrag handelt, der unterlassene Ansatz in der späteren

Bilanz nachgeholt oder der Wertansatz berichtigt. 2Zwischen-
zeitliche Jahresabschlüsse werden nicht berichtigt.

(2) 1Die Berichtigung wird entsprechend ihrer Auswirkung
bei der Bilanzposition für die Nettoposition oder bei dem Son-
derposten Bewertungsausgleich angebracht. 2Die Eröffnungs-
bilanz gilt dann als geändert. 3Die Berichtigung wird im An-
hang der Bilanz erläutert, in der die Berichtigung vorgenom-
men wird. 4Eine Berichtigung ist zur nachträglichen Ausübung
von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen nicht zulässig. 

(3) 1Eine Berichtigung kann letztmals im vierten der ersten
Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen
werden. 2Soweit eine Korrekturnotwendigkeit für eine we-
sentliche Position der ersten Eröffnungsbilanz nach Fristab-
lauf festgestellt und durch die Prüfung des Rechnungsprü-
fungsamtes bestätigt wird, ist eine Berichtigung des Wertan-
satzes bis zum zehnten auf die Eröffnungsbilanz folgenden
Jahresabschluss zulässig.

(4) 1Kommunen, die nach § 43 Abs. 3 der Gemeindehaus-
halts- und -kassenverordnung in der vor dem 1. Januar 2008
geltenden Fassung Pensionsrückstellungen in der ersten Eröff-
nungsbilanz gebildet haben, ändern in der späteren Bilanz
den Wertansatz unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von
fünf Prozent. 2Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Sätze 1 bis 3 gel-
ten entsprechend.

(5) 1Rückstellungen für Umlagen nach dem Niedersächsi-
schen Gesetz über den Finanzausgleich, die von der Bemes-
sung nach § 45 Abs. 2 Satz 3 abweichen, sind von der Kom-
mune zu berichtigen. 2Berichtigungen in Höhe des in der er-
sten Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Bestandes werden als
Verrechnung mit dem Basisreinvermögen vorgenommen; Ab-
satz 2 Sätze 1 bis 3 gilt entsprechend. 3Darüber hinaus vorge-
nommene ergebniswirksame Zuführungen zu den Rückstel-
lungen werden durch eine entsprechende Herabsetzung des
Bestandes berichtigt.

§ 63

Übergangsvorschriften

(1) 1Nach § 47 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindehaushalts- und
-kassenverordnung in der bis zum 31. Dezember 2016 gelten-
den Fassung gebildete Sammelposten sind über die Restnut-
zungsdauer abzuschreiben. 2Auf Beschluss der Vertretung
bleiben § 45 Abs. 6 und § 47 Abs. 2 der Gemeindehaushalts-
und -kassenverordnung in der bis zum 31. Dezember 2016
geltenden Fassung anwendbar, jedoch nicht für Haushaltsjah-
re, die nach dem 31. Dezember 2020 beginnen.

(2) Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem
Abschluss werden im Anhang zum Jahresabschluss nach Jah-
ren getrennt angegeben und erläutert. 

(3) 1Für das Haushaltsjahr 2017 können die Vorschriften
der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung vom 22. De-
zember 2005 (Nds. GVBl. S. 458; 2006 S. 441), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 1. Februar 2011 (Nds. GVBl. S. 31),
weiterhin, auch in Teilen, angewendet werden. 2Wird eine
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erlas-
sen, so gilt Satz 1 für das Haushaltsjahr 2018 entsprechend.

Artikel 2

Änderung der Verordnung
über die selbständige Wirtschaftsführung

kommunaler Einrichtungen 

Die Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung
kommunaler Einrichtungen vom 28. Februar 2012 (Nds. GVBl.
S. 24) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Gemeindehaus-
halts- und -kassenverordnung“ durch die Worte „Kommu-
nalhaushalts- und -kassenverordnung“ ersetzt.
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2. Nach § 2 wird der folgende § 2 a eingefügt:

„§ 2 a

Wirtschaftsplan
1Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nach § 1 Satz 2

erstellen abweichend von § 2 einen Wirtschaftsplan. 2Die-
ser besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan
und einer Stellenübersicht. 3§ 2 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 2
bis 4 ist entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass
der Endbetrag des Erfolgsplans an die Stelle des Gesamtbe-
trages des Ergebnishaushalts und der Endbetrag des Ver-
mögensplans an die Stelle des Gesamtbetrages des Finanz-
haushalts tritt.“

Artikel 3

Änderung der Verordnung über kommunale Anstalten 

Die Verordnung über kommunale Anstalten vom 18. Okto-
ber 2013 (Nds. GVBl. S. 244) wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Satz 2 werden die Worte „Satzung nach § 142
NKomVG“ durch das Wort „Unternehmenssatzung“ er-
setzt.

2. In § 7 wird die Verweisung „§ 21 der Gemeindehaushalts-
und -kassenverordnung (GemHKVO)“ durch die Verwei-
sung „§ 21 der Kommunalhaushalts- und -kassenverord-
nung (KomHKVO)“ ersetzt.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Verweisung „§§ 40 und 41
GemHKVO“ durch die Verweisung „§§ 42 und 43
KomHKVO“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Verweisung „§ 28
GemHKVO“ durch die Verweisung „§ 30 KomHKVO“
ersetzt.

4. Dem § 10 Abs. 1 werden die folgenden Sätze 4 und 5 an-
gefügt:

„4Der Wirtschaftsplan kann für zwei Jahre, nach Jahren
getrennt, aufgestellt werden. 5In diesem Fall enthalten der
Erfolgsplan, der Vermögensplan und der Stellenplan
auch die Angaben für ein weiteres Wirtschaftsjahr.“

5. In § 12 Abs. 2 Satz 2 wird die Verweisung „§§ 12 und 20
Abs. 1 und § 26 GemHKVO“ durch die Verweisung „§§ 12
und 20 Abs. 1 und § 27 KomHKVO“ ersetzt.

6. In § 14 wird die Verweisung „§ 5 GemHKVO“ durch die
Verweisung „§ 5 KomHKVO“ ersetzt.

7. In § 17 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „Satzung nach
§ 142 NKomVG“ durch das Wort „Unternehmenssat-
zung“ ersetzt.

8. In § 18 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „Satzung nach
§ 142 NKomVG“ durch das Wort „Unternehmenssatzung“
ersetzt.

9. § 22 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Der Haushaltsplan kann auch für zwei Jahre, nach
Jahren getrennt, aufgestellt werden.“

10. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt geän-
dert:

In Nummer 2 werden die Worte „Gemeindehaushalts-
und -kassenverordnung mit Ausnahme der §§ 26 a
und 57“ durch die Worte „Kommunalhaushalts- und
-kassenverordnung mit Ausnahme der §§ 28 und 57
Abs. 1“ ersetzt.

b) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2In den Anhang nach § 56 KomHKVO sind die Anga-
ben gemäß § 285 Nrn. 9 und 10 des Handelsgesetz-
buchs nach Maßgabe von § 20 Abs. 1 aufzunehmen.“

11. In § 27 Abs. 3 Satz 2 wird im Klammerzusatz die Angabe
„Nr. 4“ durch die Angabe „Nr. 5“ ersetzt.

12. § 29 Abs. 3 Sätze 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

„1Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn in
der Unternehmenssatzung unter Hinweis auf diese Vor-
schrift oder durch Rechtsvorschrift bestimmt wird, dass
die Offenlegung nach Form und Inhalt in entsprechender
Anwendung der §§ 325 bis 328, ausgenommen § 326
Abs. 1 Satz 2, des Handelsgesetzbuchs im Bundesanzei-
ger erfolgt. 2In diesem Fall werden ein konsolidierter Ge-
samtabschluss und ein Konsolidierungsbericht (§ 128
Abs. 6 Satz 2 NKomVG) der kommunalen Anstalt zusam-
men mit dem Jahresabschluss unverzüglich beim Betrei-
ber des elektronischen Bundesanzeigers zur Veröffentli-
chung eingereicht.“

13. Dem Vierten Teil wird der folgende neue § 30 angefügt:

„§ 30

Jahresabschlussprüfung in besonderen Fällen

§ 27 Abs. 3 bis 5 und die §§ 28 und 29 sind auch dann
anzuwenden, wenn die Prüfung des Jahresabschlusses
durch Bundesrecht geregelt ist.“

14. Die Überschrift des Fünften Teils erhält folgende Fas-
sung:

„Schlussvorschrift“.

15. Der bisherige § 30 wird gestrichen.

Artikel 4

Inkrafttreten
1Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in

Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Gemeindehaushalts- und -kassen-
verordnung vom 22. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 458; 2006
S. 441), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Februar
2011 (Nds. GVBl. S. 31), außer Kraft.

Hannover, den 18. April 2017

Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport

P i s t o r i u s

Minister
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